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0 Einleitung 

Der Verwaltungsausschuß des Rates der Gemeinde Hatten beauftragte 1994 die AG 
Landschaftsökologie und Umweltplanung mit der Erstellung des Landschaftsplanes. 

Die Erstellung des Landschaftsplanes für die Gemeinde Hatten ergibt sich insbesondere 
aus der im Naturschutzrecht dargelegten Erfordernis zur Vorbereitung oder Ergänzung 
der gemeindlichen Bauleitplanung (§ 6 NNatG). Desweiteren dient der Landschaftsplan 
zur Vorbereitung von Ausweisungen als Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 28 
NNatG) sowie zur Gestaltung von Grünflächen, Erholungsanlagen und anderen Freiräu-
men. 
Struktur und Inhalte werden über die einschlägigen Empfehlungen der Fachbehörde für 
Naturschutz konkretisiert (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE 1989) 
und auf den vorliegenden Landschaftsplan übertragen. 

Auf Gemeindeebene soll flächendeckend, also im besiedelten und unbesiedelten Bereich, 
mit dem Instrumentarium des Landschaftsplanes eine Grundlage für die umfassende 
räumliche Natur- und Umweltvorsorge geschaffen werden. 

Der Landschaftsplan stellt einen gutachtlichen, eigenständigen und unabgestimmten 
Fachplan des Naturschutztes und der Landschaftspflege dar. Er dient v.a. der Vorberei-
tung und Ergänzung der Bauleitplanung. 

Ziele und Grundsätze des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (§§ 1 und 2 NNatG) 
bilden die naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen: 

1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, 
daß 

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalte, 
2. die Nutzbarkeit der Naturgüter, 
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig geskhert sind. 

(3) Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft kommt für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft eine 
zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel den Zielen dieses Gesetzes. 

Der Erstellung des Landschaftsplanes Hatten lag ein erster, von der Gemeinde erstellter 
Grobentwurf zugrunde. Die detaillierte Ausarbeitung dieses Grobentwurfes wurde auch 
durch die zwischenzeitliche Erstellung des Landschaftsrahmenplanes erforderlich. Der 
Landschaftsplan Hatten wurde dem Landschaftsrahmenplan des Landkreises Oldenburg 
als übergeordnetes Planwerk formal und inhaltlich angeglichen. 
Schwerpunke des Landschaftsplanes sind Detailbetrachtungen in gemeindlichen Ent-
wicklungsbereichen bzw. auf ausgewählten Teilflächen der Gemeinde. Diese Bereiche 
wurden in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Hatten, der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Oldenburg sowie der AG Landschaftsökologie und Umweltpla-
nung vor Beginn der Bestandserfassungen räumlich festgelegt. 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und 
Landschaft in der Gemeinde Hatten stellt die maßgebende naturschutzfachliche Grund-
lage des Landschaftsplanes dar (Pkt. 2). 
Gemäß der Vorgabe des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (NLÖ 1989) wer-
den im Landschaftsplan in der Bestandsaufnahme/-bewertung fünf sachlich differenzier-
te Teilbereiche ( = "Naturgüter") bearbeitet. Die biotischen "Naturgüter" sind 
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— Arten und Lebensgemeinschaften 
— Vielfalt, Eigenart und Schönheit (= Landschaftserleben), 

die abiotische "Naturgüter" sind 
- Boden 
- Wasser 
- Klima / Luft. 

Die räumliche Bezugsebene der Bearbeitung bilden dabei die Naturräume Moor und 
Geest bzw die daraus abgeleiteten Landschaftseinheiten (s. Tab.1). 
Es wurden in den Jahren 1994 und 1995 Bestandsaufnahmen für ausgewählte Teilflä-
chen des Gemeindegebietes (gemeindliche Enwicklungsbereiche, s.o.) von der AG Land-
schaftsökologie und Umweltplanung durchgeführt. -Diese Bestandserfassungen beinhal-
teten neben der Biotoptypenkartierung auch eine avifaunistische und, soweit notwendig, 
eine floristische Feinkartierung. Die Bewertung der übrigen Landschaftsteile wurde an-
hand vorhandenen Datenmaterials und ergänzender, qualitativer Bestandsaufnahmen • 
durchgeführt., Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wurde die BibtoPtyperikarte 'des 
von der. Gemeinde erstellten Landschäfteilingrobentwurfeä (GEMEINDE HATT'EN 1993) 
abgeglichen. 
Weitere Grundlageninformationen, insbesondere zu den abiotischen Naturgütern Boden, 
Wasser und Klima / Luft, stammen aus Informationen der jeweiligen Fachbehörden. 

Die Bestandsbewertung der umfangreichen Grundlagendaten erfolgt problemorientiert zu 
den einzelnen Naturgütern (Arten und Lebensgemeinschaften, Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie Boden, Wasser, Klima / Luft) und mündet letztlich in die Abgrenzung 
sog. wichtiger Bereiche. 

Im Zielkonzept wird die differenzierte Bewertung wieder aufgenommen. Für die fünf Na-
turgüter werden Leitlinien (Pkt. 3.2.1) entwickelt, die als langfristige Ziele einer räumlich 
bezogenen Umweltvorsorge für das gesamte Gemeindegebiet gelten sollen. 

In einem Handlungskonzept (Pkte. 3.2.2 bis 3.2.6) werden für die einzelnen Naturgüter 
kurz- bis mittelfristig umzusetzende Maßnahmen konkretisiert. 

Sowohl das Ziel- als auch Handlungskonzept sind nach naturschutzfachlichen Gesichts-
punkten aufgestellt und nicht mit anderen Fachbelangen abgestimmt. 

Das Maßnahmenkonzept mit Hinweisen zu Einzelzielen und räumlich bezogenen Maß-
nahmen aus naturschutzfachlicher Sicht (Pkte. 5-8) bildet den formalen Abschluß des 
Landschaftsplanes. 

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß der Landschaftsplan einen unab-
aestimmten Facholan für den Naturschutz und die Landschaftspflege darstellt, den die 
Gemeinde aus der im Naturschutzrecht dargelegten Erfordernis (§ 6 NNatG) heraus auf-
stellt. Die fachlichen Gegebenheiten und erforderlichen Maßnahmen werden autachtlich 
dargestellt und begründet. Der Landschaftsplan hat nicht die Aufgabe, die fachlichen 
Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ande-
ren Fachbelangen abzustimmen. Die Stellungnahmen zum Entwurf des Landschaftspla-
nes Hatten durch die Landwirtschaftskammer Weser-Ems  und das Staatliche Forstamt 
Hasbruch wurden für die vorliegende Fassung textlich eingebunden oder in Fußnoten 
berücksichtigt. 

Es besteht keine rechtliche Bindung gegenüber der Allgemeinheit oder öffentlichen Stel-
len. Der Landschaftsplan stellt ferner keinen Vorgriff einer Rechtsverbindlichkeit dar. In 
rechtsverbindlichen Planungen wie z.B. der Bauleitplanung der Gemeinde Hatten sowie 
Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren nach den Fachgesetzen werden die Ziel-
vorstellungen des Landschaftsplanes anderen Nutzungsbelangen gegenübergestellt und 
abgewogen. 
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Abschließend sei darauf hingewiesen, daß der Landschaftsplan keine naturschutzrechtli-
chen Ausweisungen (z.B. LSG- und NSG-Ausweisungen) zum Ziel hat. Die Ausweisung 
von Naturschutzgebieten liegt im Aufgabenbereich der Oberen Naturschutzbehörde 
(Bezirksregierung Weser-Ems),  die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten und Na-
turdenkmalen im Aufgabenbereich der Unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Olden-
burg). Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für schutzwürdige Landschaftsteile 
nach §§ 24 bis 27 NNatG (s. Pkt. 4) wurden daher aus  Clem  Landschaftsrahrnenplan des 
Landkreises Oldenburg nachrichtlich übernommen. Lediglich innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile können durch die Gemeinde Geschützte Landschaftsbe-
standteile (§ 28 NNatG) in eigener Zuständigkeit ausgewiesen werden. 

i.  

Die grundlegende Funktion des Landschaftsplanes besteht darin, die Belange von Natur-
schutz und Landschaftspflege bereits im Vorfeld aller gemeindlichen Planungen und 
Maßnahmen v.a. im Bereich der Bauleitplanung schon in den Grundzügen beurteilen zu 
können. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Planungsöbenen innerhalb der räumli-
chen Gesamtplanung und der Landschaftsplanung in Niedersachsen. 
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Land Niedersachsen LandesrauMordnungsprogramm' Landschaftsprogramm . 1:500.000 - 
(1:110P) • 1:200..000 • 

• . 
Kreisfreie Städte / Flächennutzungsplan (F-Plan) / . 1:50.000 - 
Landkreise Regionales Raumordnungsp.  1.'07  

gramrn IRROPI 
Landschaftsrahmenplan .  1:25.000 • 

Stadt / Gemeinde Flächennutzungsplan (F-Plan) Landschaftsplan 1:10.000- 1:5.000 

Teil der Stadt / einer 
Gemeinde Bebauungsplan (B-Plan) Grünordnungsplan 1:1.000 - 1:500 

Tab. 2: Landschaftsplanung und räumliche Gesamtplanung in Niedersachsen 

Am 28.11.1995 wurde der Landschaftsplan Hatten einstimmig vom Gemeinderat zur 
Kenntnis genommen. 

1. 
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Landschaftsplan Hatten 

1 Überblick über das Gemeindegebiet Hatten 

Überblick über das Gemeindegebiet Hatten 

1 . 1 Lage im Raum 

Die Gemeinde Hatten gehört zum Landkreis Oldenburg im Regierungsbezirk Weser-Ems.  
Der nordwestliche Grenzverlauf der, Gemeinde wird überwiegend durch die BAB 29 ge-
prägt, während im Westen und Südwesten der Verlauf der Hunte über weite Strecken 
eine natürliche Grenze bildet (s. Abb. 1). Der Großteil der Gemeindefläche gehört zum 
Naturpark "Wildeshauser  Geese.  
Die Gemeindefläche beträgt  ca.  10.340 ha. 

Abb. 1: Lage im Raum 

1.2 Naturräumliche Gliederung und Landschaftsentwicklung 

Naturräumliche Gliederung 

Das Gemeindegebiet hat Anteil an den naturräumlichen Haupteinheiten Wesermarsch, 
Hunte-Leda-Niederung und Delmenhorster Geest. 
Zur Haupteinheit Wesermarsch gehören die Huder und Oldenburger Moore. Die ehemals 
weiträumige, offene Moorlandschaft ist infolge von Kultivierung grundlegend überformt, 
v.a. dort, wo Talsande von geringmächtigen Torfschichten überlagert wurden (Tweel-
bäke, Hatterwüsting, Streekermoor). Heute dominiert ein Mosaik aus intensiv landwirt- 
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1 Überblick über das Gemeindegebiet Hatten 

schaftlich genutzten Acker- und Grünlandflächen, das von Heckenstrukturen gegliedert 
wird. 

Der Haupteinheit Hunte-Leda-Moorniederung sind die Osenberge und das Astruper Hun-
tetal zugeordnet. 
Die markante Dünenlandschaft der Osenberge entstand als äolische Aufschüttung im 
Periglazial, d.h. im inlandeisfreien Gebiet während der Weichsel-Kaitzeit. Infolge der Be-
weidung mit Schafen waren die Osenberge vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhundert 
nur von Heide und Sandtrockenrasen bedeckt. Die planmäßige Aufforstung begann in 
den Alt-Osenbergen; d.h. dem Bereich südlich Sandkrug, mit den sog. "Heide-
Aufforstungen" ab 1790. Die im Verlauf der Markenteilung und durch Ankäufe in 
Staatsbesitz überführten Osenberge wurden überwiegend mit Nadelbäumen (Kiefern) 
bestockt. Ab 1840 wurde der Tannersand, ab 1844 der Gierenberg und ab 1135:8 der 
Bereich Wunderhorn mit Kiefern bepflanzt. Die Aufforstung 'der ,*Neu-Osenberge, d.h. der 
Bereiche nördlich Sandkrug wurde zwischen 1800 und 184ä durchgeführt (tÄUX 
1989). Im Herbst 1972 wurde ein Großteil des Bestandes durch einen Sturm zerstört. 
Zur Bestandsneubegründung wurden wiederum Kiefern gepflanzt, die heute die jungen, 
alterseinheitlichen Bestände in weiten Teilen der Osenberge prägen. Stellenweise sind 
kleinflächig periglazial entstandene Auswehungsmulden ("Schlatts") vorhanden. Über 
einer wasserundurchlässigen Sohle haben sich grundwasserunabhängige Stillgewässer 
*gebildet, die vermoort sind. 

Das westlich der Osenberge liegende Astruper Huntetal, des siCh von der nördlichen 
Gemeindegrenze bis Sandhatten erstreckt, ist durch einen breiten Talraum gekennzeich-
net. Durch die langsame Fließgeschwindigkeit ist die Hunte hier - anders als im Dötlinger 
Huntetal (s.u.) - kaum eingetieft. Es stehen anmoorige Grundwasser-Gleyböden und 
stellenweise Niedermoorböden an. Die natürlicherweise vorkommenden Erienbrücher 
und Auwälder sind weitgehend durch Ackerflächen und melioriertes Grünland ersetzt. 
Das Waldgebiet "Barneführer Holz" zählt zu den alten Laubwaldgebieten im Gemeinde-
gebiet Hatten. Im Jahr 1782 wurde für die sandigen, an die Alt-Osenberge angrenzen-
den Teile die Aufforstung mit Nadelholz angeordnet (TAUX 1989). 

Die Delmenhorster-Geest mit ihrer Untereinheit Kirchhattener Geest ist ein Geschiebe-
lehmplateau, das von Flugsanden und fluviatilen Sanden überlagert ist. Unter dem Ein-
fluß der Inlandvereisungen im Pleistozän entstand durch mehrmalige Eisvorstöße im  
Drenthe-Stadium der Saale-Eiszeit die leicht wellige bis hügelige Morphologie der heuti-
gen Geestlandschaft. Kennzeichnende Bodentypen sind Braunerden und großflächig an-
stehende Podsole. Auf den durch Braunerden gekennzeichneten Bereichen befinden sich 
alte Waldgebiete wie  Hatter  Holz, Schierenbuchen und Twiestholz, die zu großen Teilen 
durch Buchen-Eichenbestände gekennzeichnet sind. östlich Munderloh, nördlich Kirch-
hatten und im Bereich Braker und Rhader Sand liegen Anwehungen von Dünensanden 
vor. Diese Bereiche, für die Stieleichen-Birkenwälder standorttypisch wären, sind heute 
durch weitläufige Kiefernforste geprägt. Heideflächen kommen nur noch vereinzelt vor. 
Auf eine frühe Siedlungsentwicklung weisen Streu- und Einzelhofsiedlungen mit ausge-
dehnten Eschfluren sowie die Siedlungsschwerpunkte Kirchhatten und das Haufendorf 
Sandhatten hin. 
Westlich der Kirchhattener Geest verläuft die Hunte, die sich ihren Weg durch ein vom 
eiszeitlichen Schmelzwasser vorgeformtes Tal suchte. Die als Dötlinger Huntetal be-
zeichnete Einheit im Südwesten des Gemeindegebietes ist geprägt durch den mäandrie-
renden Verlauf der Hunte, die sich im Lauf der Zeit in den vorhandenen Talraum eintief-
te. Es entstand ein markanter Höhenanstieg zur Geesthochfläche. Die am Fuß der 
Geestkante und im Talraum auf Auen- und Niedermoorböden stockenden Auen- und Er-
lenbruchwälder sind heute weiträumig Intensivgrünland gewichen. 
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1 Überblick über das Gemeindegebiet Hatten 

Abb. 2: Landschaftseinheiten 

Landschaftsentwicklunq 

Durch den Vergleich der aus den Jahren 1981 bis 1989 stammenden Topographischen 
Karten (M 1:25.000) mit den Karten der Preußischen Landesaufnahme von 1900 
(M 1:25.000) wird die jüngere Landschaftsentwicklung des Gemeindegebietes über die-
sen Zeitraum deutlich. Dabei werden die Entwicklungen jeweils für die einzelnen Land-
schaftseinheiten des Gemeindegebietes beschrieben. Eine kartographische Gegenüber-
stellung der beiden Karten ist für einen ausgewählen Teil der Landschaftseinheit Kirch-

hattener Geest in Abb. 3 dargestellt. 

Huder und Oldenburger Moore 
Hinsichtlich Siedlungstätigkeit und Bodennutzung sind die Huder und Oldenburger Moore die wohl am stärk-
sten veränderten Bereiche im Gemeindegebiet. Um 1900 bestand Sandkrug nur aus dem Bahnhof und einigen 
Gebäuden; Hatterwüsting war eine Ansammlung nur weniger landwirtschaftlicher Gehöfte. Die Ausdehnung 
der heutigen Siedlungen Sandkrug und Hatterwüsting zeigen das Ausmaß der starken Siedlungsentwicklung 
im Zeitraum zwischen 1900 und 1990. Andere landwirtschaftliche Siedlungsstrukturen wie beispielsweise 
die Straßensiedlungen am Borchersweg und an der  Hatter  Landstraße sowie einzelne Gehöfte an Grenzweg 

und Behrensweg haben sich hingegen kaum verändert. In Folge der landwirtschaftlichen Nutzungsintensivie-
rung ist der gesamte Bereich der Huder und Oldenburger Moore heute durch großflächige, intensiv bewirt-
schaftete Acker- und Grünlandflächen gekennzeichnet. Um 1900 waren noch weite Teile des Bümmersteder 
Moores, des Streeker Moores und von Tweelbäke-Ost durch unkultivierte Moore und Sümpfe charakterisiert. 
Eine Nutzung fand durch bäuerliche Torfstiche wie z.B. am Sprungweg, am Behrensweg, am Grenzweg, aber 
vor allem im Bereich der Straßensiedlungen am Borchersweg und an der  Hatter  Landstraße statt. Trockenere, 
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1 Überblick über das Gemeindegebiet Hatten 

verheidete Bereiche waren am Rande der Osenberge östlich Sandkrug bzw. östlich des  Hatter  Weges und im 
Bereich Hatterwüsting bei den Voßbergen zu finden. Ackerflächen kamen nur sehr kleinflächig und immer an 
Gehöfte angrenzend vor. Großflächige Grünlandnutzung wurde nur in einem zusammenhängenden Bereich 
westlich Munderloh zwischen Ossendamm, Grüner Weg, Fasanenweg und Wulfsweg betrieben. Weitere 
kleinflächige Grünlandnutzung fand im Wechsel mit Acker- und Moorflächen im Bereich zwischen Sprungweg, 
Borchersweg,  Hatter  Landstraße und Kiebitzweg statt. Die einzige bewaldete Fläche waren die Voßberge bei 
Hatterwüsting. Gehölzstrukturen wie Hecken, Einzelbäume und Wallhecken waren *größtenteils nur im nähe-
ren Umfeld von Gehöften und Siedlungen zu finden. Weitgehend gehölzfrei waren die zentralen Bereiche des 
Bümmersteder Moores und des Streeker Moores sowie die großflächigen Grünlandbereiche westlich Muncler-
loh. Nur geringe Veränderungen lassen Teile der Verkehrsinfrastruktur erkennen. Das Straßen-und Wegenetz 
Ist hinsichtlich des Verlaufes wenig entwickelt worden, jedoch verfügt heute die überwiegende Zahl der Wirt-
schafts- und Gemeindewege über befestigte Wegedecken. Keine Veränderungen hat die Bahnlinie Oldenburg - 
Osnabrück erfahren. Einschneidend war der Bau der Bundesautobahnen BAB 28 und BAB 29, die das Ge-
meindegebiet in diesem Bereich tangieren bzw. zerschneiden. 

Osenberge 
Durch die ab  ca.  1790 begonnenen Aufforstungen waren die Osenberge um 1909 schon größtenteils Mit 
Nadelwald bedeckt Jedoch waren einige Flächen innerhalb des Bestandes noch nicht bewaldet, sondern von 
Heide bewachsen. Dazu zählen beispielsweise das heutige NaturSchUtigebief"Tarinersand7:und nördlich 
davon gelegene Bereiche Ebenfalls verheidet Waren die Bereiche der hetititien VVoChenendhausgebiete bei 
Sandhatten (Sensel-Berg, Bulder-Berg, Heu-Berg) und nördlich des Kistenberges (EinhOrnweg): Auch die heu-
tigen Siedlungsgebiete Rehwinkel, Tempelberg, arniSpeckmannsireg sowie die am  Hatter  Weg gelegenen 
Teile Hatterwüstings wurden durch Heideflächen gekennzeichnet. Im Übergangsbereich zwischen Osenbergen 
und Barneführer Holz war 1900.  noch ein bewässerter Grünlandstreifen vorhanden, der sich parallel zum Bet-
neführerholzweg erstreckte und von einem Bewässerungsgraben der Hunte-Rieselwirtschaft durchzogen wur-
de. Insgesamt sind im Bereich der Osenberge abgesehen von der Siedlungsentwicklung nur wenige Verände-
rungen im Hinblick auf die jüngere Landschaftsentwicklung erkennbar. 

Astruper Huntetal 
Das Astruper Huntetal, das heute nördlich des Barneführer Holzes dtirch großflächige Ackerstandorte geprägt 
wird, wurde hinsichtlich der Bodennutzung stark verändert. Um 1900 wurde in der Wardenburger Marsch und 
der Astruper Marsch fast ausschließlich Grünlandwirtschaft betrieben. Dabei waren die Flächen im Vergleich 
zu heute durch Hecken oder Gebüsche deutlich gegliedert bzw. strukturiert. Auch das heute rel. geradlinig 
verlaufende Fleth wies einen gewundenen, vielfältigen Verlauf auf. Kleine Moorbereiche befanden sich nörd-
lich Wiemerslande; kleinfächige Heideflächen nördlich und nordwestlich des Tempelberges. Die Hunte war 
nördlich des Barneführer Holzes noch nicht eingedeicht. In Höhe Höven besaß sie noch eine Flußschlinge, die 
später begradigt wurde. Das Waldgebiet Barneführer Holz blieb in seinen Abgrenzungen unverändert. Im Zen-
trum des Waldgebietes befanden sich durch ein dichtes Netz von Gräben entwässerte Grünlandflächen der 
Rieselwirtschaft, die heute in ein Feuchtgebiet umgewandelt sind. Auch die Grünlandbereiche der Sandhatter 
Marsch und des Schreenrnoores wurden von einem dichten Grabennetz der Rieselwirtschaft durchzogen. 
Kleine Bereiche des Schreenmoores wurden für bäuerliche Torfstiche genutzt oder waren von Gebüschen 
bestanden. Sandhatter Marsch und Schreenmoor waren ansonsten gehölzfrei. Sauers-Berg und Sensel- Berg 
waren um 1900 unbewaldet und von Heide bewachsen. Zwischen den beiden Erhebungen verlief ein Graben, 
der zur Bewässerung der Grünlandflächen entlang des Barneführerholzweges diente. Die Sandhatter Marsch 
südlich Dehlandsbrücke wurde durch große Grünlandflächen mit einem dichten Grabennetz geprägt 
(Rieselwirtschaft). Gehölzstrukturen wie Hecken oder die heutigen Pappel- und Fichtenbestände waren nicht 
vorhanden. Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung sind bei den wenigen Gehöften kaum Änderungen aufzu-
zeigen. 

Kirchhattener Geest 
Die Landschaft der heute weitgehend durch Ackerflächen, Waldgebiete und kleinflächige Grünlandbereiche 
geprägten Kirchhattener Geest hat sich im Laufe dieses Jahrhunderts stark geändert. Um 1900 nahmen Ak-
kerflächen im Vergleich zu heute nur eine relativ geringe Fläche des Gemeindegebietes ein. Großräumige 
Ackergebiete befanden sich im Bereich Dingstede / Klüterort, im Raum Kirchhatten sowie im Bereich zwi-
schen Kirchhatten und Sandhatten. Kleinere Ackerflächen lagen bei Grashorn, Schmede, Twiest, südlich des 
Twiestholzes und des  Hatter  Holzes. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Eschgebiete (vgl. Boden-
karte). Grünlandflächen waren zu diesem Zeitpunkt nur in der Nähe landwirtschaftlicher Gehöfte und Siedlun-
gen zu finden. Der Waldanteil in der Gemeinde hat im Laufe dieses Jahrhunderts zugenommen. Die alten 
Waldgebiete Schierenbuchen,  Hatter  Holz, Twiestholz, Strenge, Dingsteder Gehäge und Hornmoor haben sich 
in dieser Zeit im Hinblick auf ihre Abgrenzungen nicht verändert. Auch kleinere Waldparzellen wie z.B. im 
Bereich Schmede sind heute noch erhalten. Als flächig stark gewachsenes Waldgebiet ist insbesondere das 
Forstgebiet Bookholt zu nennen, das sich in östliche Richtung ausgedehnt hat. Weite Teile zwischen Book-
holtshöhe und Rickelsweg sowie Heide- und kleinere Moorflächen westlich Hespenbusch wurden aufgefor-
stet. Weitere, auf vormaligen Heidestandorten entstandene Waldflächen sind der Wald südlich Papenmoor, 
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ZuVand um 1900 
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1 Überblick über das Gemeindegebiet Hatten 

der Wald südlich des Sandfanges bei Kirchhatten und der Wald im Bereich "Auf dem Sande", der an das 
Forstgebiet Bookholt anschließt. Rhader und Braker Sand haben sich gering um randlich angrenzende, verhei-
dete Flächen vergrößert. Flächenmäßig leicht abgenommen haben die Waldgebietemördlich Kirchhatten im 
Bereich Kreyenberg und  Hatter  Mühle. Dort sind Acker- und Grünlandflächen und die Siedlung Munderloher 
Straße entstanden. 
Um 1900 war für das Gemeindegebiet der flächenmäßig große Anteil von Heidegebieten kennzeichnend. Die 
größten lagen in den Bereichen "Auf dem Sande", westlich Munderloh und Heidhusen, westlich und nördlich 
des Rhader und Braker Sandes, nördlich Kirchhatten, im nördlichen Bereich des Kleinen Nutteler Moores, 
• östlich Schohusen sowie im Bereich zwischen Bookholtshöhe, Dingstede und Valernheide. Heutige Vorkom-
men sind nur noch kleinflächig und selten und finden in den Topographischen Karten keine Berücksichtigung. 
Auch Moor- und Sumpfbereiche sind heute nur noch vereinzelt und sehr kleinflächig dargestellt, wie z.B. das 

• Schulmoor bei Valernheide oder das NSG Geermoor. Dagegen waren in den Karten der Preußischen Landes-
aufnahme eine Reihe auch größerer Sumpf- und Moorgebiete verzeichnet. Die größten waren das Plietenber-
ger Moor, das Kleine Nutteler Moor im Bereich östlich des Nutteler Moorweges sowie nordöstlich des Rhader 
Sandes gelegene Bereiche des Großen Nutteler Moores. Neben dem heute noch erhaltenen Schulmoor und 
dem Geermoor waren kleinere Moorgebiete in den Bereichen westlich Kirchhatten (Speeten, Schierks Moor), 
südlich Kirchhatten (Papenmoor), nördlich Heidhusen (Mullplacken), westlich Schmede Moor) sowie im 
Stiegemeer zu finden. Die meisten dieser Moorbereiche werden heute landwirtschaftlich genutzt. 
Die frühzeitige Besiedlung der Kirchhattener Geest kommt u.a, durch die hohe Anzahl von Grabhügeln und 
Großsteingräbern zum Ausdruck. Im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung der neueren Zeit fällt das starke 
Wachstum von Kirchhatten auf. Während um 1900 Kirchhatten nur entlang der Hauptstraße als Siedlung 
dargestellt war (Straßendorf), ist es bis heute v.a. in nordöstliche Richtung gewachsen, so daß es heute eher • 
den Charakter eines Haufendorfes besitzt. Auch im Bereich der an Kirchhatten anschließenden Hauptverbin-
dungsstraßen hat eine verstärkte Siedlungstätigkeit stattgefunden (Siedlung Munderloher Straße, Sandhatter 
Straße mit Neuenlande, Sandkruger Straße). Neben Sandkrug ist der Großraum Kirchhatten der im Gemein-
degebiet wohl am stärksten durch Siedlungsentwicklung gekennzeichnete Bereich. Im Gegensatz zu Kirchhat-
ten haben sich die Bereiche Munderloh, Dingstede und Klüterort, das Haufendorf Sandhatten sowie verstreut 
liegende Gehöftgruppen wie "Im Hau" oder "An der Bäke" nur in geringem Maße, z.B. im Rahmen von Hof-
vergrößerungen oder Neubau von Nebengebäuden  etc.,  weiterentwickelt. 
Die Gegenüberstellung der Kartenausschnitte in Abb.*3 zeigt im wesentlichen den völligen Rückgang der 
Heide- und Moorflächen. Demgegenüber hat sich der Anteil der Ackerflächen stark erhöht, was die gravie-
rendste Entwicklung für große Teile der Kartenausschnitte darstellt. Der Zuwachs an Grünlandflächen ist 
vorrangig auf den ehemaligen Heide- und Moorflächen im Raum Heidhusen erkennbar. Die Vergrößerung der 
Waldflächen fand insbesondere im Bereich des Forstgebietes Bookholt und im Bereich "Auf dem Sande"statt. 
Die Abgrenzungen der Waldgebiete  Hatter  Holz, Twiestholz und Strenge haben sich nicht verändert. Die 
Wohnsiedlungsentwicklung tritt deutlich durch die Vergrößerung der  Onstage  Kirchhatten hervor. Der Bau der 
BAB 28 und die Gewerbeansiedlung im Raum Heidhusen sind die augenfälligsten Entwicklungen im nördlichen 
Planausschnitt. 

Dötlinger Huntetal 
Ähnlich wie heute wurde der Talraum des Dötlinger Huntetales um 1900 durch gehölzfreie Grünlandflächen 
geprägt, die jedoch von einem dichten Netz von Rieselgräben durchzogen waren. Die heute am Fuß des 
Geesthanges stockenden Erlenbruchwälder waren zu dieser Zeit noch als Moore ohne Gehölzaufwuch aus-
geprägt. Der Geesthang selbst war von Heiden bedeckt, während heute Grünlandflächen und Eichenbestände 
das Bild charakterisieren. Die Bereiche oberhalb des Geesthanges, die heute als Acker- und Grünlandflächen 
genutzt werden, wurden zur Jahrhundertwende von Heide- und Ackerflächen eingenommen. 
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Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen 
Zustandes von Natur und Landschaft sowie der vor-
aussichtlichen Änderungen 

2.1 Aussagen über- und nebengeordneter Pläne 

2.1.1 Räumliche Gesamtplanung 

2.1.1.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 

Das Landesraumordnungsprogramm vom März 1994 weist weite Teile des südlichen 
Gemeindegebietes als Vorranggebiete für die Trinkwassergewinnung aus. Es handelt 
sich dabei um das Wasserschutzgebiet, das sich westlich der Linie Sandkrug-Kirch-
hatten in den Osenbergen und angrenzenden Bereichen befindet. 
Ebenfalls im südlichen Bereich der Gemeinde sind kleinere Bereiche als Vorranggebiete 
für Natur und Landschaft ausgewiesen. Diese sind das Barneführer Holz, kleinflächige 
Bereiche in den Osenbergen, •ein Teil des Huntetales im südlichen Gemeindegebiet und 
ein kleiner Bereich östlich Kirchhatten (NSG Geermood. 
Als Vorsorgegebiete für Naturschutz :und Landschaftspflege sind das Huntetal, die 
Osenberge, die Waldgebiete westlich Kirchhatten (Netter Holz, Twiestholz  etc.)  sowie 
das Waldgebiet Bookholt nordöstlich Kirchhatten dargestellt. 
Desweiteren stellt das Landesraumordnungsprogramm Vorsorgegebiete für die Trink-
wassergewinnung im nördlichen (Tweelbäke-Ost, Streeker Moor, Hatterwüsting) und 
östlichen Gemeinderaum (östlich der Linie Munderloh-Kirchhatten) dar, die miteinander 
verbunden sind. 
Vorsorgegebiet für die Forstwirtschaft sind die Neu- und Alt-Osenberge, die Waldgebiete 
Schierenbuchen,  Hatter  Holz, Twiestholz, Strenge, Dingsteder Gehäge und Hornmoor, 
das Forstgebiet Bookholt, im Gemeindegebiet liegende Teile des Rhader und Braker San-
des sowie Teile des Waldgebietes östlich Schohusen. 
Als Vorsorgegebiet für die Erholung wird das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme 
nördlicher Bereiche (Tweeelbäke-Ost, Streeker Moor, Hatterwüsting) dargestellt, wobei 
sich dieses Gebiet in seinen Abgrenzungen mit dem Naturpark "Wildeshauser Geest" 
deckt (NIEDERSÄCHSISCHER MINISTER DES INNEREN 1994). 

2.1.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

In der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes-des Land-
kreises Oldenburg (LANDKREIS OLDENBURG 1995) wird das Gemeindegebiet mit Aus-
nahme der ehemaligen Moorgebiete (Landschaftseinheit Huder und Oldenburger Moore) 
als Vorrang- bzw. Vorsorgegebiete für Erholung eingestuft. Als Vorranggebiet für ruhige 
Erholung in Natur und Landschaft wurden im RROP große Teilbereiche des Gemeindege-
bietes festgelegt: 

• Neu-Osenberge zwischen BAB 29 und Sandkrug 
• Alt-Osenberge 
• Hunteniederung nördlich des Barneführer Holzes sowie westlich Sandhatten 
• Waldgebiete nördlich Kirchhatten 
• Waldgebiete zwischen Munderloh und Dingstede 

10   Landschaftsplan Hatten 

 

AGV und Umvveltplanung 

 

a. 



2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

• Waldgebiete Schierenbuchen,  Hatter  Holz, Twiestholz, Strenge, Dingsteder Gehäge 
und Hornmoor 

• Waldgebiete Braker und Rhader Sand 

Kirchhatten wird als Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung 
von Wohnstätten sowie mit der Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr dargestellt. Das 
Freizeitzentrum Kirchhatten wird als regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt be-
zeichnet. Sandkrug wird als Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und'Ent-
wicklung*von Wohnstätten sowie mit der Entwicklungsaufgabe Erholung dargestellt.. Als 
Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung Und Entwicklung von Arbeitsplätzen 
Werden das Gewerbegebiet Munderloh sowie die geplanten Gewerbegebiete Munderloh 
und Sandkrug beschrieben. 

Ein Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung erstreckt sich von Sandkrug -übet 
Kirdhhatten bis Nuttel und nimmt dabei den Bereich Alt-OSenberge sowie Teilbereiche 
von Sandkrug, Hatterwüsting, Sandhatten, Kirchhatten und dem Kleinen Nutteler Moor 
ein. 

Ein Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewinnung erstreckt sich mit Ausnahme der Neu-
Osenberge, des Huntetales nördlich Sandkrug, des -Bereiches Sandtange, Tweelbäke-Ost 
und Hatterwüsting-Nordost sowie des Bereiches südlich der, Linie Sandhatten - Kirchhat-
ten über einen Großteil des Gemeindegebietes. Vorrang- und Vorsorgegebiete für die 
*Trinkwassergewinnung nehmen zusammen  ca.  4/5 der Gemeindefläche ein. 

Im Gemeindegebiet sind folgende Bereiche als Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
festgelegt: 

• Barneführer Holz 
• Hunteniederung südlich des Barneführer Holzes (Sandhatter Marsch, Schreenmoor) 
• NSG Tannersand und Gierenberg 
• Schlattbereich in den Alt-Osenbergen 
• NSG Geermoor 
• NSG  Hatter  Holz 

In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung Natur und Landschaft vereinbar sein. 

Als Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft werden folgende Gebiete dargestellt: 

• Huntetal westlich der K 316 
• Neu-Osenberge zwischen BAB 29 und Sandkrug 
• Alt-Osenberge 
• Huntetal südlich Barneführer Holz 
• Bereich zwischen Alt-Osenberge und Freizeitzentrum Kirchhatten 
• Waldgebiet Munderloh / Bookholt 
• Bereich südlich Schmede 
• Waldgebiete Schierenbuchen,  Hatter  Holz, Twiestholz, Strenge, Dingsteder Gehäge 

und Hornmoor 
• Bereich südlich des  Hatter  Holzes 
• Bereich Kleines Nutteler Moor 
• Waldgebiet Braker und Rhader Sand 

Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, daß diese Ge-
biete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung für Natur und Landschaft möglichst 
nicht beeinträchtigt werden. 
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2.1.1.3 Flächennutzungsplan  

Ein Großteil des südwestlichen Gemeindegebietes ist als Wasserschutzgebiet festgelegt. 
Die Grenzen der Schutzzone  II  verlaufen innerhalb der Waldgebiete der Alt-Osenberge 
und des E3arneführer Holzes, wobei diese Schutzzone relativ schmal in Nord-Süd-
Richtung verläuft. Die Schutzzone  Ill  A erstreckt sich hauptsächlich über die Alt-
Osenberge, das Barneführer Holz und Teile nördlich der Kreisstraße K 314b. Schutzzone  
Ill  B schließt sich daran nach Osten bis Kirchhatten an. Im Regionalen Ftaurnordnungs-
programm (LANDKREIS OLDENBURG 1995) ist eine Vergrößerung der Schutzzonen in 
östliche Richtung dargestellt. Eine neue Wasserschutzgebietsverordnung befindet Sich 
derzeit. im Beteiligungsverfahren. 
• Rohstoffsicherungsgebiete oberflächennaher Rohstoffe für die Bauwirtschaft befinden 
sich östlich von Munderloh und nördlich von Kirchhatten. Zudem sind Erdgasbohrstellen 
nördlich Von Sandhatten und nördlich von Sandkrug festgelegt. , . 
Zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft, die im Flädhennutzungsplap festgelegt , 
sind, siehe auch Kap. 4.1. 
Der Flächennutzungsplan stellt für das Gemeindegebietverschiedene bauliche Nutzun- 
gen dar. 
Eine Ansammlung von Wohn- und Mischgebieten befindet sich im Raum Sandkrug / Hat- 
terwüsting. Sie zieht sich als Siedlungsband östlich entlang der Kreisstraße K 314 b und 
der Bahnlinie 'Wilhelmshaven- Osnabrück. 
Der Raum um Sandhatten ist geprägt durch großflächige Sondergebiete für Wochenend- 

• häuser nördlich und westlich des Dorfkernes. An das Wochenendhausgebiet grenzt das 
Landschaftsschutzgebiet "Alt-Osenberge" nördlich an. 
Im Bereich Kirchhatten sind großflächig Wohn- und Mischgebiete dargestellt. Ein 

• Schwerpunkt der Siedlung wird dabei von Dingsteder Straße, Munderloher Straße, 
Hauptstraße und Birkenwinkel ringförmig begrenzt. Nach Westen schließt das Land-
schaftsschutzgebiet  "Hatter  Holz" an. Konzentrisch um den beschriebenen Kern liegen 
weitere Wohn-, Misch- und Gewerbegebiete. 
Der Freizeitpark Hatten ist als Sondergebiet südlich der Kreisstraße K 314 b westlich 
von Kirchhatten dargestellt. Nördlich davon liegt ein Wohngebiet und als weiteres Son-
dergebiet eine Reitsportanlage. Weitere Wohngebiete ziehen sich beiderseits der Kreis-
straße K 314 b in Richtung Kirchhatten. 
Im Raum Munderloh sind Sondergebiete für Wochendhäuser ausgewiesen, die sich 
westlich des Landschaftsschutzgebietes "Bookholt / Plietenberger Moor" befinden. 
Gewerbegebiete liegen verstreut im Gemeindegebiet, so z.B. an der Nordwestgrenze zu 
Oldenburg-Bümmerstede, in Tweelbäke-Ost an der  Hatter  Landstraße und in Haidhusen. 
Weitere Gewerbegebiete sind in Ortsrandlage von Sandkrug am westlichen Ortseingang 
und am Mühlenweg sowie in Kirchhatten westlich der Munderloher Straße und der 
Hauptstraße zu finden. Ein größeres zusammenhängendes Gewerbegebiet liegt in Mun-
derloh südlich der BAB-Anschlußstelle Hatten. Eine östliche Erweiterung befindet sich 
gerade im Anzeigeverfahren. Für eine Erweiterung nördlich der BAB 28 sowie für ein 
neues Gewerbegebiet südlich der BAB 29_an der Anschlußstelle_Sandkrug liegen Auf-
stellungsbeschlüsse vor. 

2.1.2 Landschaftsplanung 

2.1.2.1 Landschaftsprogramm 

Das Niedersächsische Landschaftsprogramm stellt neben einer Beschreibung der Aus-
gangssituation dar, welche konkreten Ziele und Maßnahmen das Land für Naturschutz 
und Landschaftspflege verfolgt. Das Landschaftsprogramm enthält eine Bewertung von 
Ökosystemtypen nach ihrer Bedeutung für schutzbedürftige Arten und Lebensgemein- 
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schaften und leitet daraus einen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsbedarf ab. Die öko-
systemtypen Niedersachsens werden nach dem Grad ihrer Beeinflussung durch den 
Menschen in fünf Kategorien eingeteilt (nach BUCHWALD 1978). 

Im Gemeindegebiet finden sich danach als höchstwertige Bereiche ökosystemtypen der 
Kategorie 2, d.h. naturnahe Ökosysteme mit nur geringen durch menschlichen Einfluß 
hervorgerufenen Veränderungen. Sie werden fast ausschließlich aus heimischen stand-
orttypischen Arten aufgebaut. Im Gemeindegebiet zählen dazu die Wälder, die der po-
tentiell natürlichen Vegetation entsprechen und einen naturnahen Altersaufbau besitzen. 
Halbnatürliche ökosystemtypen, die der Kategorie 3 zuzuordnen sind, sind durch exten-
sive menschliche Nutzung geprägt. Die Veränderung des Standortes durch den Men-
schen ist aber nicht massiv und zielgerichtet vorangetrieben worden. Im Gemeindegebiet 
gehören die Feuchtwiesen, Sümpfe sowie die Wälder mit geringfügig veränderter Arten-
kombination dazu. 
Großräumig sind im Gemeindegebiet naturferpe ökosystemtypen vertreten. Sie'enthai-
ten- wirtschaftlich nutzbare Arten, die vom Menschen eingebracht oder bevorzugt wur-
den. Diese ökosystemtypen sind durch intensive menschliche Nutzung gekennzeichnet. 
Hier sind vor allem die Äcker und Intensivweiden, aber auch die Forsten aus standort-
fremden Gehölzen sowie die Gärten, die baumreichen Gehöfte und locker bebauten • 
Wohnsiedlungen einzuordnen. 
Die geringwertigen künstlichen Ökosysteme umfassen die vollständig vom Menschen 
geprägten Bereiche, wie die Verkehrsanlagen und dicht bebauten Wohnsiedlungen 
(MELF 1989). 

2.1.2.2 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Oldenburg ist am 30.3.1995 vom Kreistag 
mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen worden und wird in Kürze veröffent-
licht. 
Der Vorentwurf des Landschaftsrahmenplanes (Stand 11/94) weist für das Gemeinde-
gebiet für die Naturgüter Arten- und Lebensgemeinschaften, Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit, Boden, Grund- und Oberflächenwasser und Klima / Luft sog. "wichtige Berei-
che" aus. Diese wichtigen Bereiche wurden nachrichtlich aus dem Vorentwurf des 
Landschaftsrahmenplanes übernommen und den jeweiligen Kapiteln im Landschaftsplan 
Hatten als Vorgaben des Landschaftsrahmenplanes zugeordnet. 

2.1.3 Besondere Schutzprogramme 

2.1.3.1 Niedersächsisches Fließgewässerschutzsystem 

Das Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem weist die Hunte im Bereich des Pla-
nungsraumes als Verbindungsgewässer aus. Als Verbindungsgewässer erschließt sie 
mehrere naturräumliche Regionen und stellt die Verbindung von Hauptgewässern unter-
einander und zum Meer hin dar. Im Rahmen der Untersuchungen zu diesem Programm 
wurden bei Verbindungsgewässern die Bauwerke mit Aufstiegsbeeinträchtigungen er-
faßt und bewertet (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESVERWALTUNGSAMT 1991). 
Um der starken Sohlerosion der Hunte zwischen Wildeshausen und Barneführer Holz 
entgegenzuwirken, ist eine limnologische Studie zur Sanierung der Hunte auf diesem 
Streckenabschnitt erstellt worden (STAATLICHES AMT FÜR WASSER UND ABFALL 
1991) (s. Pkt. 2.2.3.2.1.1.1). 
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2.1.4 Entwicklungsplan Naturpark Wildeshauser Geest 

Der Entwicklungsplan für den Naturpark Wildeshauser Geest wurde 1992 vom Zweck-
verband Wildeshauser Geest veröffentlicht. 

Der. überwiegende Teil des Planungsraumes liegt innerhalb der Grenzen des Naturparkes. 
Ausgenommen sind lediglich die Neu-Osenberge nördlich der BAB 29, die Landschafts-
einheit "Huder und Oldenburger. Moore"' und zu geringen Teilen daran angrenzende Be- 
reiche.. 
Im Entwicklungsplan Naturpark Wildeshauser Geest findet einerseits eine Bewertung der 
Landschaft unter dem Gesichtspunkt Erholung statt, die in einer Zonierung Ausdruck 
findet. Zum anderen wird der Siedlungsraum hinsichtlich seiner Eignungsstufe für die 
Erholung bewertet. 

Zone V beschreibt  pine  Schutzfunktion für Natur und Ländschaft. Jedoch ist hier zu prü-
fen, ob schonende bzw. ruhige Erholung im Einzelfall zugelassen werden kann. Auf Ge-
meindegebiet gehören zu dieser Zone die 'Hunteniederung vom Barneführer Holz bis 
Schohusen und Teile -des .Waldgebietes Twiestholz. - . 
Die Zone  Ill  hat Vorrangfunktion für ruhige Erholung in Natur und Landschaft. Hierzu 
zählen die Waldgebiete der Neu- und Alt-OSenberge.von der BAB 29 bis Sandhatten, die 
Niederung der Hunte im Bereich von Klein Bümmerstede, Wiemerslande, Wardenburger 
Marsch und im weiteren Verlauf bis zum Barneführer Holz, der nördliche, an die Ortslage 
Sandhatten angrenzende Bereich der Sandhatter Marsch, die Waldgebiete Schierenbu-
chen,  Hatter  Holz, Strenge, Dingsteder Gehäge, Hornmoor und Teile des Twiester Hol-
zes, die Waldgebiete Bookholt und "Auf dem Sande" sowie kleinere Bereiche nördlich 
Twiest und westlich des Geerenmoores. 
Die Zone ll erstreckt sich zwischen Kimmer Bäke und Nuttelner Straße als Streifen süd-
lich der BAB 28. Ihr wird eine Vorrangfunktion für Erholung mit starker Inanspruchnah-
me ohne besondere infrastrukturelle Ausstattung zugewiesen. 

Zone I drückt die Vorrangfunktion für Erholung mit starker Inanspruchnahme und mit 
besonderer infrastruktureller Ausstattung aus. Zu ihr gehören das Waldgebiet östlich 
Schohusen (Rittener Sand), die Bereiche Papenmoor, Braker Sand und "Hinterm Holz", 
große Bereiche zwischen Sandhatten und Kirchhatten, zwischen Kirchhatten und Ding-
stede, nördlich und westlich Kirchhatten, nördlich und östlich des Waldgebietes 
Bookholt sowie westlich und südlich von Dingstede. 
Zone IV beschreibt das übrige Erholungsgebiet in Ergänzung zu den Zonen I -  Ill.  Sie um-
faßt sämtliche Bereiche, die weder in den Zonen I bis  Ill  liegen bzw. denen keine 
Schutzfunktionen für Natur und Landschaft zugeordnet werden können. Diese Zone 
nimmt mit den Siedlungsgebieten (Zone  VII)  die restlichen Flächen des Naturparkes im 
Planungsraum ein. 
Für den Siedlungsraum wird eine Einstufung hinsichtlich seiner Entwicklungsstufe für 
Erholungsnutzung vorgenommen. Mit Stufe  II,  d.h. gut geeignet, werden die Siedlungs-
bereiche Kirchhatten, Sandhatten und Teile von Sandkrug, mit Stufe  Ill,  d.h. wenig gut 
für Erholung geeignet, werden Teile von Hatterwüsting bewertet (ZWECKVERBAND 
NATURPARK WILDESHAUSER GEEST 1992). 
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Li 2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung aus lokaler Sicht  

2.2.1 Arten und Lebensgemeinschaften 

Die Gemeinde Hatten weist aufgrund ihrer heterogenen geomorphologischen Bedingun-
gen (siehe Pkt. 2.1) eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume auf, die sich durch an-
thropogene Einflüsse über die vergangenen Jahrhunderte hinweg sogar noch erhöht hat. 
Diese bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten mit unterschiedlichsten Habitatansprü-
chen Lebensbedingungen. Jeder im Gemeindegebiet auftretende Biotoptyp besitzt sein 
eigenes, charakteristisches Inventar aus Pflanzen- und Tierarten. Letztere stehen in 
komplexen, oftmals unzureichend bekannten Wechselbeziehungen. 

Ziel des vorliegenden Landschaftsplanes ist es, alle im Untersuchungsraum auftretenden 
Biotoptyperi hinsichtlich ihrer Arten und Lebensgemeinschaften zu charakterisieren. Dies 
setzt umfangreiche floristische, vegetationskundliche und faunistische Erhebungen vor-
aus, die zum überwiegenden Teil bereits durch die Bestandserfassungen zum Land-
schaftsrahmenplan des Land kreises Oldenburg geleistet wurden. 
im einzelnen lagen bereits folgende Gutachten vor, auf die zurückgegriffen werden 
konnte: 

• Flächendeckende Biotop-und Strukturtypenkartierung anhand vorliegender  Color-
Infrarot Luftbilder 

• Brutvogelkartierung auf 113 ausgewählten Probeflächen unterschiedlichster Größe 
durch die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Oldenburg, davon 20 in der Gemeinde 
Hatten (BRÖDLIN 1990) 

• Gutachten zur Verbreitung und Ökologie von Libellen und Heuschrecken in ausge-
wählten Gebieten des Landkreises Oldenburg (PLAISIER/ PAULUS 1990) 

• Erfassung der Lurche und Kriechtiere in potentiellen Verbreitungshabitaten  (SELL-
MAYER 1991) 

• Flächendeckende Erfassung der Waldgesellschaften mit Angaben zur Verbreitung ge-
fährdeter Farn- und Gefäßpflanzenarten (TAUX 1989) 

• Waldbiotopkartierung des Staatlichen Forstamtes Hasbruch (NIEDERSÄCHSISCHES 
FORSTPLANUNGSAMT 1992) 

• Erfassung der im Landkreis auftretenden Wallhecken. 

Die Beurteilung der Fließgewässergüte erfolgte anhand von Untersuchungen des Staatli-
chen Amtes für Wasser und Abfall (STAWA 1994). Weitere Daten stammen aus land-
schaftspflegerischen Begleitplänen, die im Rahmen der Eingriffsregelung erarbeitet wur-
den, sowie aus Veröffentlichungen wissenschaftlicher Untersuchungen. 
Neben diesen bereits vorliegenden Untersuchungen und Gutachten erfolgten weitere 
vegetationskundliche und faunistische Erhebungen, um noch bestehende Defizite abzu-
decken. Da Grünland- und Ackerökosysteme während der Erstellung des Landschafts-
rahmenplanes weitgehend unberücksichtigt blieben, erfolgte ihre Erfassung und Bewer-
tung im Rahmen des zu erstellenden Landschaftsplanes. Dabei kam das Prinzip der Leit-
artenkartierung zum Tragen (s. FLADE 1994): Auf der Basis einer Nutzungskartierung 
wurde eine flächendeckende Erhebung der Kiebitzbestände durchgeführt. Da Kiebitze in 
den letzten Jahrzehnten in zunehmendem Maße neben Grünland- auch Ackerbiotope 
besiedeln (s. KOOIKER 1993), lassen Brutnachweise dieser Art Rückschlüsse auf quali-
tativ hochwertigere Bereiche innerhalb einer intensiv genutzten Agrarlandschaft zu. 
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

Aufgrund der großen Anzahl stehender Gewässer im Planungsraum wurden im Rahmen 
der Erarbeitung des Landschaftsplanes Zusatzuntersuchungen zum Vorkommen von 
Amphibien durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 13 Gewässer näher betrachtet. 
Weitere avifaunistische und vegetationskundliche Untersuchungen erfolgten in solchen 
Bereichen, die in näherer Zukunft als gemeindliche Entwicklungsbereiche in Betracht 
gezogen werden. Diese Untersuchungen umfaßten auf der Grundlage des vom Nieder-
sächsischen Landesamtes für Ökologie konzipierten Kartierschlüssels (V. DRACHENFELS 
1994) eine vollständige Erfassung der auftretenden Biotoptypen. Daneben wurde ge-
prüft, ob in diesen Gebieten Brutvorkommen in Niedersachsen gefährdeter Vogelarten 

bestehen. 

Die Bewertung der Bestandsdaten erfolgt auf qualitativer Ebene und mündet in die Aus-
grenzung wichtiger Bereiche  fur  Arten und Lebensgemeinschaften. Dabei wird das irri 
Landschaftsrahmenplan angewandte Verfahren übernommen. Es bewertet die im Ge-
meindegebiet auftretenden Lebensräume anhand verschiedener, positiy,wertbestimmen-
der Kriterien und setzt diese wiederum in Beziehung zu erkennbaren Defiziten und aktu-
ellen Beeinträchtigungen. Dabei können auch Einzelaspekte, negative wie positive, für 
die Beurteilung entscheidend sein. 
Als positiv wertbestimmende Kriterien .gelten: 

• Vorkommen seltener-und/oder gefährdeter Arten 

• Vorkommen seltener und/oder gefährdeter Pflanzenarten 

• arten- und individuenreiche Zoozönosen 

• lokal seltener und/oder gefährdeter Ökosystemtyp 
• gute Ausbildung eines Ökosystemtyps 

• Gebiet mit hohem  Regenerations-  und Entwicklungspotential für gefährdete Biotopty-

pen bzw. Pflanzen- und Tierarten 
• Gebiete, die wichtige Vernetzungsfunktionen zwischen verschiedenen im Planungs-

raum vorkommenden seltenen Ökosystemtypen erfüllen. 

Die Anwendung dieser Kriterien, in Beziehung gesetzt zu bestehenden Defiziten, Gefähr-
dungen und Beeinträchtigungen, ermöglicht nicht nur eine tabellarische Darstellung, 
sondern auch eine kartographische Ausgrenzung der für Arten und Lebensgemeinschaf-
ten wichtigen Bereiche. 

2.2.1.1 Gegenwärtiger Zustand von Natur und Landschaft 

2.2.1.1.1 Wälder 

Wälder sind für weite Bereiche des Planungsgebietes prägend. Alter, pflanzensoziologi-
scher Aufbau und Stockwerkschichtung der auftretenden Waldgebiete differieren je 
nach Bodenbeschaffenheit und forstwirtschaftlicher Nutzung. Neben verschiedenen 
standorttypischen Waldgesellschaften tretenim Untersuchungsgebiet vor allem großflä-
chig Nadelforste auf (Alt- und Neu-Osenberge, Rhader und Braker Sand). Unter den na-
turnahen Laubwäldern trockener Standorte dominieren bodensaure Buchenwälder und 
Eichen-Mischwälder. Erstere stocken vornehmlich auf nährstoffreichen Lehmböden, wo-
bei die Buche in der Baumschicht bestandsbildend ist. Eichen-Mischwälder treten vor 
allem auf trockenen, nährstoffarmen Sandböden auf. Sie sind meist jüngeren Alters, wie 
in den Osenbergen, und besitzen eine ausgeprägte Kraut- und Strauchschicht. Während 
in den auftretenden Eichen-Mischwäldern kaum Altholzbestände anzutreffen sind, neh-
men diese in den bodensauren Buchenwäldern wie  Hatter  Holz und Twiest Holz z.T. 
erhebliche Flächen ein. Aufgrund ihrer Stammstärke besitzen diese Bestände eine be-
sondere Bedeutung für zahlreiche in ihrem Bestand rückläufige Großhöhlenbrüter wie 
Hohltaube, Schwarz- und Grünspecht. 
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Standorttypische Wälder hygrophiler Standorte sind im Untersuchungsgebiet meist nur 
kleinflächig verbreitet. Dabei muß zwischen Au- und Bruchwaldgebieten unterschieden 
werden. Im Barneführer Holz finden sich entlang der Hunte fragmentarische Reste eines 
Eichen-Auenwaldes. Dieser auf Schwemmlandboden stockende Bestand wird heute 
nicht mehr durch die Hunte überflutet und liegt nur noch in degradierter Form vor. 
Auf Niedermoorböden mit strömendem Grundwasser treten im Planungsgebiet kleinflä-
chige Vorkommen von Erlenbruchwäldern auf. Sie finden sich vor allem im Schreens-
moor, im Schulmoor und westlich des Rakelsberges. In nassen Erlenbruchwäldern ist 
neben der Erle die Walzensegge häufig. Demgegenüber dominieren in entwässerten 
Wäldern Arten wie Dorniger Wurmfarn, Große Brennessel und Himbeere. Birkenbruch-
wälder treten im Untersuchungsgebiet auf nährstoffarmen, sauren Niedermoorböden 
auf. Sie sind größtenteils entwässert und besitzen daher meist nur noch ein einge-
schränktes Spektrum an Kennarten. 

•Naturnahe Au- und Bruchwaldstandorte weisen gegenüber angepflanzten, alterseinheitli-
chen Beständen deutlich höhere Brutvogelarten- und lndividuendichten auf. Charakteri-
stisch ist das Auftreten des Kleinspechts. 
Pionierwälder aus Sandbirke und Vogelbeere sind vor -allem auf Kahlschlag- und Ruderal-
flächen zu finden. Ihre Bestände sind i.d.R. kleinflächig und kommen fast überall im Pla-
nungsraum vor. 

Neben naturnahen, standorttypischen Laubwäldern finden sich in der Gemeinde Hatten 
großflächige Nadelholzforste aus Kiefern, Fichten und Douglasien. Diese stocken in der 
Regel auf ehemaligen Trockenheiden, die sich als Folge der Beseitigung standorttypi-
scher Stieleichen-Birkenwälder eingestellt hatten. Diese Trockenheiden wurden ab Ende 
des 18. Jahrhunderts bis in die jüngste Vergangenheit hinein immer wieder mit Nadel-
holzarten aufgeforstet. Während sich die auftretenden Fichten- und Douglasienforsten 
oftmals alterseinheitlich ohne eine ausgeprägte Krautschicht präsentieren, bieten die 
Kiefernforste ein anderes Bild. Da letztere oftmals nur einer extensiven Nutzung unter-
liegen (Beispiel Osenberge), sind Übergänge zu standorttypischen Stieleichen-
Birkenwäldern erkennbar. 
Die Nadelholzforste bieten nur einer beschränkten Zahl an Brutvogelarten Lebensraum. 
Dabei handelt es sich um Spezialisten wie Wintergoldhähnchen und Haubenmeise. 
Avifaunistisch bedeutsam sind vor allem ältere Kiefernwälder mit hohem Totholzanteil. 
Hier konnten u.a. Grünspecht und Wendehals als Brutvögel nachgewiesen werden. 

2.2.1.1.2 Gebüsche und Kleingehölze 

Hecken und Wallhecken  
Hecken und Wallhecken, letztere auf aufgeschütteten Erdwällen stockend, sind im Ge-
meindegebiet weit verbreitet. Sie verlaufen hier meist wege- und grabenbegleitend und 
sind als Baum- oder-Baum-Strauchhecken ausgebildet. 
Während der Verbreitungsschwerpunkt der Wallhecken deutlich im Bereich der älteren 
Geestsiedlungen liegt, treten alle übrigen Heckentypen sowohl auf der Geest als auch in 
den Niederungsgebieten auf. 
Häufige Gehölzarten sind Stieleiche, Sandbirke, Eberesche, Faulbaum und Schlehe; in 
feuchteren Bereichen kommen Moorbirke, Erle und Weidenarten hinzu. Unterschiedliche 
Heckenausprägungen ergeben sich aus Gehölzzusammensetzung und Wuchsform. 
Da die Mehrzahl der Hecken keiner regelmäßigen Pflege unterliegt, weisen viele heute 
einen alleeartigen Charakter auf. Hier finden sich ausschließlich baum- und höhlenbrü-
tende Vogelarten. Mehrschichtige Wallhecken ausreichender Größe beherbergen dage-
gen deutlich mehr Brutvogelarten. Dabei handelt es sich vorwiegend um solche Arten, 
die linienartige Vertikalstrukturen präferieren und dabei angrenzende Offenlandbereiche 

V
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menwiese, ist im Planungsraum.  nur noch kleinflächig vertreten. Es findet sich u.a. im 
Barneführerholz, im Schreensrnoor und östlich von Valernheide im Schulmoor. 
Ebenfalls rückläufig im Bestand ist das durch Magerkeitsanzeiger wie Feldsimse und 
Ruchgras gekennzeichnete mesophile Grünland. Verbreitungsschwerpunkte dieses meist 
nur noch kleinflächig auftretenden Grünlandtyps bilden die Huder und Oldenburger Moo- 
re und die Hunteniederung. . • 
Der am häufigsten im Untersuchungsraum auftretende GrünlandtyP ist pflanzensoziolo-
gisch als intensiv genutzte Weidelgras-Weißklee-Gesellschaft zu bezeichnen. Es dominie-
ren hochproduktive Grassorten, während Blütenpflanzen fast vollständig fehlen. Die in 
der Regel zweimal pro Jahr gemähten oder aber mit hohem Viehbesatzl bewirtschafte-
ten Flächen unterliegen vielfach regelmäßigen .Umbrüchen mit anschließend-er Neuem- 

Saat. 
Die faunistische Bedeutung der im Planungsraum auftretenden Grünländer variiert in Ab-
hängigkeit von Nutzungsintens  ti ät  und Bodenfeuchte. Die noch vorhandenen Feu,c t-
grünländer. bilden letzte Verbreitungsgebiete  fur  hygrophile Heuschreckenartenwi  

Sumpfschrecke und Kurzflügelige Sohwertschrecke. Mit Ausnalime,des *Ki0ipes,treten 
feuchtwiesentypische Limikolen aufgrund fehlender adäquater Habitätüächen nicht auf. 
Die intensiv genutzten Grünlandbereiche sind avifaunistisch verarmt. Hier konnte nur die 
Feldlerche brütend nachgewiesen werden. 

2.2.1.1.6 Heiden und Magerrasen 

Großflächige Sandheiden und Magerrasen kommen im Planungsraum nicht mehr vor. 
Dieser Biotoptyp war ehemals auf den podsolierten Sandböden weitverbreitet,(s. Pkt. 
1,2), wurde dort aber durch Aufforstung.  oder Umwandlung in landwirtschaftliche Nutz- 

flächen fast vollständig beseitigt. 
Heutige Vorkommen beschränken sich auf Wegränder, Kahlschlagflächen und ehemalige 
Sandentnahmestellen (z.B. Plietenberger See). Feuchtere Ausprägungen treten in degra- 
dierten Hochmoorresten auf. 
Die im Gemeindegebiet noch vorhandenen Sandheiden und Magerrasen bilden vielfach 
letzte Rückzugsgebiete für heute selten gewordene thermo- und xerophile Tierarten. 
Besonders in Verbindung mit vegetationslosen Offenbodenbereichen konnten in ver-
schiedenen Sandheiden und Magerrasen noch die Blauflügelige ödlandschrecke und der 
Heidegrashüpfer nachgewiesen werden. Unter den festgestellten Reptilien sind beson-
ders die Vorkommen von Zauneidechse und Kreuzotter bemerkenswert. 

2.2.1.1.7 Ackerbiotope 

In  alien  Landschaftseinheiten mit Ausnahme der Osenberge nehmen Ackerbiotope große 
Flächenanteile ein. Obwohl für das Gemeindegebiet keine pflanzensoziologischen Erhe-
bungen zu auftretenden Ackergesellschaften vorliegen, lassen sich aus avifaunistischer 
Sicht durch die vorgenommene Kiebitzkartierung im Mai 1995 bereits wertvolle Bereiche 
abgrenzen. insgesamt liegen für  ca.  50 Bereiche innerhalb des Gemeindegebietes Brut-
zeitfeststellungen für den Kiebitz vor (s. Anhang; Karte: Brutzeitfeststellung von Kiebit-
zen). Nach den vorliegenden Ergebnissen siedeln die auftretenden Kiebitze vorwiegend in 
landwirtschaftlichen Mischnutzungsgebieten aus Äckern und Grünländern (s. Karte 1). 
Dabei befinden sich die vermuteten Neststandorte fast ausnahmslos auf den Ackerflä-
chen. Offensichtlich dienen diese ausschließlich als Brutstandorte, während die Küken-
aufzucht in erster Linie in den Grünlandbereichen erfolgt (vgl. WOLF 1994). Da über den 
Brutverlauf und den Reproduktionserfolg der Kiebitze keine Angaben gemacht werden 
können, wird zunächst auf eine Ausweisung wichtiger Bereiche für Arten und Lebens- 

1  Eine Konkretisierung dieser Aussage ist im Rahmen des Landschaftsplanes nicht möglich. 
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• gemeinschaften verzichtet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß bei anstehenden 
• Planungen in den betroffenen Bereichen ein erhöhter Regelungsbedarf besteht. 

2.2.1.1.8 Siedlungsbereiche 

Die im Planungsraum befindlichen Siedlungsbereiche können überwiegend als Wohnbau-
siedlungen charakterisiert werden. Sie sind im allgemeinen vielfältig strukturiert, weisen 
jedoch infolge ihrer historischen Entwicklung strukturelle Unterschiede auf. In Neubau-
siedlungen dominieren gepflegte Gartenanlagen ohne älteren Gehölzbestand. Deutlich 
höheren Strukturreichtum zeigen ältere, gewachsene Siedlungen. Neben großen, oft mit 
Obstbäumen bestandenen Gärten finden sich hier vielerorts auch größere Altbaumbe-
stände. Dies gilt besonders für das Umfeld größerer landwirtschaftlicher Betriebe. Avi-
faunistische Untersuchungen in Siedlungszonen und ihren angrenzenden Bereichen zei-
gen das Vorkommen zahlreicher Brutvogelarten in z. T. erheblicher Individuenstärke. 
Dabei handelt es sich ausnahmslos um häufige, weitverbreitete Arten. Neben siedlung-
stypischen Vertretern wie Grünfink und Haussperling finden sich in vielen Siedlungsge-
bieten durch angebrachte Nistkästen eine hohe Zahl an Höhlenbrütern wie Star, Kohl-
oder Blaumeise. 

2.2.1.2 Wichtige Bereiche 

Im folgenden werden.die für Arten und Lebensgemeinschaften wichtigen Bereiche im 
Gebiet der Gemeinde Hatten tabellarisch aufgelistet, die außerhalb im Zusammenhang  
bebauter Bereiche (Außenbereich) liegen. 
Jede Tabelle besitzt eine Kopfzeile, in der das betreffende Gebiet bezeichnet und mit 
einer Nummer versehen ist. Zusätzlich erfolgt eine kartographische Abgrenzung dieser 
Bereiche. In der Kopfzeile wird ferner vermerkt, ob für das betreffende Gebiet bereits 
Aussagen und Vorgaben durch den Landschaftsrahmenplan bestehen. 
Anschließend erfolgt eine exemplarische Auflistung der positiv wertbestimmenden Krite-
rien anhand der dort auftretenden gesetzlich geschützten bzw. lokal seltenen Biotopty-
pen. Zusätzlich werden Angaben über rezente Vorkommen seltener Pflanzen- und Tierar-
ten gegeben. 
Die anschließende Spalte führt bestehende Beeinträchtigungen und Gefährdungen im 
angegebenen Bereich auf. Die angeführten, wertmindernden Kriterien sind entweder 
dem Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS OLDENBURG 1994) entnommen oder wurden 
vor Ort durch entsprechende Indikatoren (z.B. Dominanz nährstoffanzeigender Pflanzen-
arten (nach ELLENBERG 1991) abgeleitet. 
Der Rubrik "Bemerkungen" können im Einzelfall planerische Empfehlungen entnommen 
werden. 
Eine Aufstellung der wichtigen Bereiche im Innenbereich folgen im Anschluß an die Ta-
bellen. 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen geseizlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger ;Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

S
. . . 
• . 

b) Lokal seltene Biotoptypen • extensiv genutztes Dauergrünland auf Hochmoorböden 

i... 
Wertbestimmende Arten 

. 
•  

Avifauna:  • • 
• 

• 
... , • - ... 

— .• ..z.B..Kiebitz• :... 
, 

.. . 
Wertmindernde Kriterien: • Gefährdung der Wiesenvögel durch flächenhafte Bewirtschaftung • 

• Gefährdung durch Grünlandumbruch- 

Wertbestimmende Biotooe  

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Trockene Sandheide 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Trockener Eichen-Birkenwald 
nach dem Landschaftsprogramm 

 

• Offenbodenbereiche 

• Moorbirkenwald 

• Großflächige, z.T. ältere Kiefernbestände 

e) Lokal seltene Biotoptypen 

 

Wertbestimmende Arten  

Gefäßpflanzen: Heuschrecken: 

— u.a. Rosmarinheide — z.B. Kurzflügelige Schwertschrecke  

Avifauna: 
— z.B.  Heidelerche 

Wertmindernde Kriterien: • Erholungsnutzung 

• Militärischer-Übungsbetrieb 
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Wertbestimmende Biotone 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Birkenbruchwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • • Naturnahes, dystrophes Kleingewässer 
nach dem Landschaftsprogramm 

• Degenerierte Moorheide . 
b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertbestimmende Arten 

Gefäßpflanzen: Libellen: - ' 
— .u.a. Hirsesegge, MoorbärlapP — z.B. Nordische Moorjungfer 

Wertmindernde .Kriterien: • Aufforstung mit Nadelgehölzen .-... 
• Eutrophierung des dysirophen Gewässers aus angrenzenden, landwirtschaftlichen 

Nutzflächen .. ...- • 
• Entwässerung 

Wertbestimmende Biotone 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Degenerierter Birkenbruchwald mit hohem Totholzanteil 

Wertmindernde Kriterien: • Entwässerung 

Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Degenerierter Moorbirkenwald 

Wertmindernde Kriterien: • Nicht bekannt 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Altwässer 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Weidengebüsche 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Hunte als wichtiges Verbindungsgewässer 

• Wertvolle Grünland-Graben Bereiche • 
. 

Wertbestimmende Arten 
. 

Libellen: 

- u.a. Federlibelle • • . 
• 
. 

' 

Wertmindemde Kriterien: • Eutrophierung der Hunte und ihrer Altwässer durch Nährstoffeinträge - 

• Grünlandumbruch • 
- . 

• Bedeichung der Hunte 

ei Berh 1k 

«•• • 

Wertbestimmende Biotope 

• a) Vorkommen gesetzlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

— Naturnahes Kleingewässer 

Wertmindernde Kriterien: • Nicht bekannt 
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a) Vorkommen gesetzlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Großflächige Nadelwaldbestände mit einzelnen Althölzern 

Wertmindemde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze 
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Wertbestimmende Biotope - 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Feuchte Sandheide • 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Naturnahes Stillgewässer (nährstoffarm) 
nach dem Landschaftsprogramm 

• - 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Offenbodenbereiche 

• Besenginstergebüsch 

Wertbestimmende Arten 

Gefäßpflanzen: 
— u.a. Gemeiner Moorbärlapp, Königsrispenfarn 

Amphibien: 

— u.a. Teichfrosch, Grasfrosch 

Wertmindernde Kriterien: • Schadstoffeinträge von nahegelegener Autobahn 
• Erholungsnutzung 

Li 
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Wertbestimmende Biotone . 

• 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter •• Erlenbruchwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Eichen-Birkenwald 
nach dem Landschaftsprogramm • 

• • Feuchtgrünland auf Niedermoorböden • ' • 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertbestimmende Arten . 

Gefäßpflanzen: . Heuschrecken: 

— .. z..B.'Gägelstrauch • 
.. • • '— •-;..u ..a.•Suropfschrecke ..• • • • : • 

•Avifatins:• . ..* .. ' ' • - .. . . • 
— ' z.B. Hohltaube 

> . . 
Wertmindernde Kriterien: • Entwässerung .• . 

• Gefährdung durch GrünlandUmbruch* • 

• Anpflanzung standortfremder Gehölze 
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Wertbestimmende Biotope 

• Grünlandkomplex mit z.T. extensiv genutzten Weidelgraswei-
den und eingestreuten Hecken und Feldgehölzen 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertbestimmende Arten 
• 

•  Avifauna:  
— z.B. Rebhuhn, Wachtel 

Wertmindernde Kriterien: • Grünlandumbruch 
intensive landwirtschaftliche Nutzung . • 
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sowie der voraussichtlichen Änderungen 
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Wertbestimmende Biotove 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Eichen-Birkenwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertmindernde Kriterien: • Nicht bekannt 

Bemerkumen: • Bedeutung im Verbund der Waldgebiete Alt-Dsenberge und Bookholt 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Nährstoffarines Stillgewässer 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen . . • 
nach dem Landschaftsprogramm • . 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Kiefernwald mit Kennarten standorttypischer Eichen- Birken-
wälder 

Wertbestimmende Arten 

Reptilien: Libellen: 
— Ringelnatter — Torfmosaikjungfer 

Wertmindernde Kriterien: • Nutzung des Teiches als Angel- und Badegewässer 
• Standortfremde Nadelgehölze 

Bemerkunoen: • Dieser Bereich hat Bedeutung für die Vernetzung kleinerer Waldflächen nordwestlich 
Kirchhatten mit dem Forstgebiet Bookholt 
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Wertbestimmende Biotope 
.. 

. Sandmagerrasen 
‘ • Feuchte Sandheide 

• Abbaugewässer (nährstoffarm) 

• Mischwald 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertbestimmende Arten • -. 

. , 

. 

Gefäßpflanzen: 
— Gem.einer.Moorbärlapp, Königsrispenfarn 

—  

Wertmindernde Kriterien: ••• Verbuschung der MagerraSege+leidestandorte • ,. ,. , 

.Standortfremde Nadelgehölze • • • • • 
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Wertbestimmende Biotone 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Eichen- Mischwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Buchenwald • 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Großes Stillgewässer 

Wertbestimmende Arten 

Gefäßpflanzen: 
— z.B. Gemeiner Moorbärlapp, Rundblättriger Sonnentau 

Wertmindernde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen geietzliCh geschützter • Eichen-Birkenwald 

bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • . .. 
nach dem Landchaftsprogramm • . - 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Kiefernwald mit älteren Baumbeständen 

Wertbestimmende Arten  

Avifauna:  
— Heidelerche 

Wertmindernde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze 

Bemerkungen: • Erweiterung des regional wichtigen Bereiches" Bookholt" um diesen Bereich 

1 
t  

2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Eichen-Birkenwald 

bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm . 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Kiefernwald mit älteren Baumbeständen 

Wertmindernde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze 

. ... 

Bemerkungen: • Erweiterung des regional wichtigen Bereiches "Bookholt" um diesen Bereich 
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2 Bestandsaufnahme und I3ewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 
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Wertbestimmende Biotooe  

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Buchen-Eichenmischwald mit Altholzbestand 

bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

Wertmindernde Kriterien: • Nicht bekannt 
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- Wertbestimmende Biotooe.  • • • 

• - 

. . . .. ... . . • • . • 
a) Vorkommen gesetzlich geschützter 

bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen . • . 
.nach.Aern Landschaftsprogramm • • •. • 

: • .. . . 
..- . . . • .. ... . . .. . ... . 

b) Lokal seltene Biotoptypen ., • Steilwand • ' 

- . . . 
Wertbestimmende Arten  

Avifauna:  
— u.a. Uferschwalbe 

Wertmindernde Kriterien: • Aufforstung der Böschung 1 

,meägee•egegk•:•.egen•eo;?ie 
,nte."--  • eridaimn. 

Wertbestimmende Biotooe  

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Buchen-Eichenwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Eichen-Birkenwald 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertmindemde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze 

IL 

b) Lokal seltene Biotoptypen 
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Wertbestimmende Biotope 
• 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Nährstoffarmes Stillgewässer . • 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • 
nach dem Landschaftsprogramm 

- 
b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertbestimmende Arten  

Amphibian: . Libellen: 
— Bergmolch, Fadenmolch — u.a. Glänzende Binsenjungfer, Kleine Moosjungfer,  

Wertmindemde Kriterien: -• Eutrophierung durch zuführende Gräben 
• Entwässerung durch einen Ableiter 

Bemerkungen: • Gebiet sollte durch seine Amphibienvorkommen als regional bedeutend eingestuft 
werden 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Eichen-Birkenwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen . 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertmindernde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze • 

Bemerkungen: • Teilbereich eines großflächigen Waldgebietes 

1 

1 

**; 
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Wertbestimmende Biotone • • 

• - 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • .Feuchtgrünland • . 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Bach (bedingt naturnah) 
nach dem Landschaftsprogramm • 

b) Lokal seltene Biotoptypen • • • Weidengebüsch 

• • 
Wertbestimmende Arten 

, 

•s  • 

.. 

• 

. • 

. 
. 

Avifauna:  
- u.a. Schafstelze .. .. • . 

. . . 
- I 

. • • 

Wertmindemde Kriterien: • .Nicht bekannt 
S  S i  
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Wertbestimmende  -Biotin» S.. 
. 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Eichen-Birkenwald 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertmindernde Kriterien: • Standortfremde Nadelgehölze 

' 

Bemerkungen: • Faunistische Bedeutung im Verbund mit den Waldflächen "Braker und Rittener Sand" 
bei Schohusen 

• 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Stillgewässer mit angrenzenden Reitgras- und Flatterbinsenbe- 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen ständen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen 

Wertmindemde Kriterien: • Verbiss und Trittschäden durch Weidevieh 
• Eutrophierung 

engegegiegaggegegiegegegenignieggeneeeeingenegiele: 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 
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Wertbestimmende Biotope 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Feuchtgrünland 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
nach dem Landschaftsprogramm 

b) Lokal seltene Biotoptypen . 

Wertbestimmende Arten  

Avifauna: .. 
— u.a. Schafstelze 

Wertrnindernde Kriterien: • Nicht bekannt . . 

Bemerkungen: • Erweiterung des regional wichtigen Bereiches "Dwokuhle"  urn  diesen Bereich er- 
scheint sinnvoll ' 
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emerkunaen: • Erweiterung des wichtigen Bereiches "Rhader und Braker Sand" um diesen Bereich 
erscheint sinnvoll. 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

fertbestimmende Biotone 

I Vorkommen gesetzlich geschützter 
schutzbedürftiger Biotoptypen 

ach dem Landschaftsprogramm 

Lokal seltene Biotoptypen • Kiefernwald mit Altholzbestand 
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fertbestimmende Biotope 

Vorkommen gesetzlich geschützter 
tw. schutzbedürftiger Biotoptypen 
3ch dem Landschaftsprogramm 

I Lokal seltene Biotoptypen • Kiefernwälder mit Altholzbestand 

fertbestimmende Arten 

vifauna: 
Rotmilan, Habicht 

fertmindernde Kriterien:  • Standortfremde Nadelgehölze 
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fertbestimmende Biotooe 

Vorkommen gesetzlich geschützter • Buchenwald 
iw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Buchen-Eichenmischwald 
äch dem Landschaftsprogramm 

I Lokal seltene Biotoptypen • Laub- und Nadelmischwald 

fertbestimmende Arten 

vifauna: 
z.B. Hohltaube, Grünspecht 

fertmindernde Kriterien: • Erholungsnutzung 
• Standortfremde Nadelgehölze 
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenWärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

epereiggegommee.:. iie gilii!iiiiimegionommonsweigi ....- 7: .,...  
Wichtiger••••• • e . -. . . :. • — . *** - I • -- -. . ....- :•:::....; -. -.-... :*-.....-.:•::: *.. - ....-- . ..- z.:.. 

eigeger :.-.:.-. *:- :.keedime : fi ..f* ;-• ' . ' e -;: iiii ..::.i..): .:i.• *1:: agegiiinentee :: ; :... .5*- ..).:-: :::A .••:...z.:... ••••:,.••••••••:,.. kr:4.....z: '- • : *4.  
Vorgabe...... *- *.:: *** * -... 

.
:. ** ... • k .. - - .:- > • er .7...'.  ... ' ' le  :.:. ' :: ' ' ; i  *:.. '.. ' :.:. ).: ' «, • e • ••••• ::••• 

. '.* •:- . .:. • •:.: ::* : :::: "..... k*: . ... •• > ::•• , ,' :-: ••> 4:' 4 :.* % » +skiiifee•
W 

 

• • 
'1:KS: • Z *.: : •.' :::: • . tat :. •• ' • • • ••• •: ' •••• ' • • ••• • • ..t•iik . 7 • c , :. • . : 

. 
. • 

Wertbestimmende Biotope 
• . . 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Feuchtgrünland .. 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen . • Erlenbruchwald * 
nach dem Landschaftsprogramm 

• 

b) Lokal seltene Biotoptypen • wertvolle Grünland:Grabenbereiche 

Wertbestimmende Arten . 

Gefäßpflanzen: 
- u.a.. Hirsesegge  
Avifauna: • . 
- z..B. Neuntöter 

• 

Wertmindernde Kriterien: e Entwässerung 
• •Grünlandumbruch 
• •Eutrophierung durch Einträge aus benachbarten, intensiv genutzten Flächen 
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Wertbestimmende Biotooe 

a) Vorkommen gesetzlich geschützter • Bedingt naturnaher Bach 
bzw. schutzbedürftiger Biotoptypen • Erlenbruchwald 
nach dem Landschaftsprogramm . 

• Feuchtgrünland 

b) Lokal seltene Biotoptypen • Fließgewässer erfüllt wichtige Verbindungsfunktion 

Wertbestimmende Arten - 

Gefäßpflanzen: Heuschrecken: 
- Scheinzvper-Segge - Kurzflügelige Schwertschrecke  

Avifauna:  
- Braunkehlchen 

Wertmindernde Kriterien: • Entwässerung der Grünlandbereiche 
• Ackernutzung gewässerangrenzender Bereiche 
• Gewässerverbau und Begradigung 
• intensive Gewässerunterhaltung 
• Eutrophierung des Gewässers durch Einträge aus landwirtschaftlichen Nutzflächen 
• Grünlandumbruch 

Bemerkungen: • Das bereits über den Landschaftsrahmenplan linienhaft ausgewiesene Gewässer 
wurde in bestimmten Abschnitten um wertvolle Grünland- und Gehölzflächen erwei-
tert 
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 2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

Innerhalb im Zusammenhang bebauter Bereiche sind besonders die noch vorhandenen - 
kleinflächigen, älteren Eichen-Mischwälder als wichtige Lebensräume für Arten und Le-
bensgemeinschaften anzusehen. Eichen-Mischwälder sind gemäß des Niedersächsischen 
Landschaftsprogrammes vorrangig schutz- und entwicklungsbedürftige Biotope. Altholz-
bestände gelten darüber hinaus aufgrund ihrer langen Entwicklungszeit als besondes 
wertvoll. Unter den Brutvogelarten finden sich vermehrt Arten, die zwar insgesamt nicht 
als selten oder gefährdet eingestuft werden müssen, aber in Siedlungsbereichen eher 
eine Ausnahmeerscheinung darstellen. Dabei handelt es sich vor allem  urn  an 
Laubalthölzer gebundene Arten wie z.B. den Kleiber. Im Innenbereich werden folgende 
Waldflächen als wichtige Bereiche dargestellt: 

• Eichen-Mischwald in Kirchhatten (am Birkenwinkel) 

• Eichen-Mischwald in Kirchhatten (im Bereich Schulstraße / Osterkamp) 

• Eichen-Mischwald in Sandhatten (im Bereich Huntloser Straße / HaferkampStraße) 

• S Eichen-Mischwald in Sandhatten (an der Steinstraße) 

• Eichen-Mischwald in Sandhatten (im Bereich Haferkampstraße / Zur Bake) 

• Eichen-Mischwald in Sandhatten (am Franzosenkamp) 

2.2.2 .Vielfalt, Eigenart und Schönheit (Landschaftserleben) 

Vielfalt;  Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sind im besiedelten und un-
besiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine 
Erholung nachhaltig zu 'sichern (§1 NNatG)::Hinsichtlich der Erholungsformen werden im 
Landschaftsplan unter dem Begriff "naturbezogene Erholung" in erster Linie Naturbeob-
achtung, Spazierengehen / Wandern und Radfahren verstanden. 
Die Eignungskriterien Vielfalt und Eigenart sind untrennbar mit der Vorstellung des Land-
schaftsbildes verbunden. 

Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt sich aus der Gliederung der unterschiedlichen 
Erscheinungen wie Reliefenergie, Strukturen und Elemente der Vegetation und der Nut-
zungen, die für den jeweiligen Ausschnitt von Natur und Landschaft nach Art und Aus-
prägung landschaftsbildrelevant und naturraumtypisch ist. 
Das Kriterium Eigenart gibt an, in welchem Umfang das Landschaftsbild naturraumtypi-
sche Erscheinungen wiedergibt bzw. inwieweit es schon überformt und nivelliert ist. 
Maßgebend für die Wertung der Eigenart sind u.a. das Vorhandensein naturraumspezifi-
scher Landschaftselemente, einer charakteristischen Geländemorphologie, regionaler 
Besonderheiten, markanter kulturhistorischer Spuren, charakteristischer Elemente alter 
Kulturlandschaften bzw. deren Siedlungsformen und von Elementen geowissenschaftli-
cher Bedeutung. Naturlandschaften und alte, extensiv genutzte Kulturlandschaften wei-
sen demnach eine hohe Eigenart auf. 
Die Schönheit des Landschaftsbildes ergibt sich aus der Dominanz natürlicher Land-
schaftselemente, aus der Harmonie der Einzelelemente und aus dem Zurücktreten oder 
harmonischen Einfügen technischer / baulicher Elemente. 

Im Vergleich zum Bereich Arten und Lebensgemeinschaften gestaltet sich die Zustands-
beschreibung und Bewertung von Landschaftsbildern besonders schwierig. Bildqualitäten 
und die Empfindung von "Schönheit" sind meist unterschiedlich und werden subjektiv 
wahrgenommen und definiert. Allgemein akzeptierte Bewertungsmaßstäbe, wie sie z.B. 
zur Bewertung der Gewässergüte vorliegen, fehlen weitgehend. 
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

Als Beeinträchtigungen werden im Text gegenwärtige Störungen und Belastungen be-
schrieben, die das Landschaftserleben negativ beeinflussen. Visuelle Störfaktoren kön-
nen das Erleben der Landschaft empfindlich beeinträchtigen, z.B. Gewerbegebäude, 
Verkehrswege in Dammlage oder Brückenbauwerke. Dies gilt besonders für Land-
schaftsräume mit weiten Sichtbeziehungen. Lärm- und Schadstoffbelastungen können 
die Erholungswirksamkeit ebenfalls mindern, insbesondere durch Emissionen überregio-
naler Verkehrswege. Ein Raum kann bei einem Schallpegel von mehr als 45 dB(A) als 
"verlärmt" gelten (MARKS ET AL. 1989 in  ARUM  1994). Darüber hinaus können Ge-
ruchsemissionen z.B. aus Gewerbebetrieben oder Kläranlagen sowie Gülleausbringung 
das Landschaftserleben erheblich beeinträchtigen. Im Gegensatz zu Geruchsbelästigun-
gen können Beeinträchtigungszonen durch die Lärmbelastung an Verkehrswegen als 
Verlärmungskorridore angesprochen werden. 

Unzugängliche Landschaftsteile wie militärische Sperrgebiete z.B. in den Neu-Osen-
bergen oder Wochenendhausgebiete schließen eine allgemeine Erholungsnutzung i.d.R. 
aus. Veränderungen des Landschaftscharakters, z.B. durch Bebauungsverdichtung, 
durch die Errichtung von Neubaugebieten in ländlich geprägten Bereichen oder durch 
Intensivkulturen der Landwirtschaft, stellen ebenso Beeinträchtigungen des Land-
schaftserlebens dar wie die Behinderung und Zerschneidung von Sicht- und Wegebezie-
hungen, z.B. durch Verkehrstrassen. Die Erholungseignung eines Gebietes, insbesondere 
für naturbezogene ruhige Erholungsformen, kann aber auch infolge starker Nutzung 
durch Erholungssuchende erheblich beeinträchtigt werden. 

Potentielle Belastungen, die ggf. durch zukünftige Entwicklungen im Gemeindegebiet 
absehbar sind und das Landschaftsbild möglicherweise beeinträchtigen, werden als Ge-
fährdungen dargestellt. 

2.2.2.1 Gegenwärtiger Zustand 
e 

I 

Huder und Oldenburger Moore 
Die reliefarmen Oldenburger und Huder Moore werden weitgehend durch die landwirtschaftliche 
Nutzung bestimmt. 
Acker- und Intensivgrünlandflächen wechseln sich mosaikartig mit unterschiedlichen Flächenan-
teilen ab. Bereichsweise dominiert eine dieser Nutzungsformen. Hecken entlang von Straßen, 
Wegen, Gräben und z.T. Flurgrenzen stellen gliedernde Elemente und Strukturen dar. Durch ihren 
geradlinigen Verlauf ist die Landschaft geometrisch gegliedert; erscheint jedoch wegen der gerin-
gen Dichte des Heckennetzes größtenteils sehr weiträumig und es entsteht vielfach das Erschei-
nungsbild einer ausgeräumten Landschaft. 
Die Hecken selbst sind entweder Baum-, Baum-Strauch-, seltener Strauchhecken. Wallhecken 
kommen mit Ausnahme von Hatterwasting und dem Übergangsbereich zur Landschaftseinheit 
Kirchhattener Geest (Bereich Sandkruger Straße) nicht vor. 
Weitere landschaftsprägende Elemente sind die Entwässerungsgräben, die als künstlich angelegte 
Gewässer einen linearen Verlauf aufweisen und mit den Heckenstrukturen die geometrische Un-
tergliederung unterstreichen. 
Landschaftsprägende Gehölzbestände in Form von größeren Wäldern kommen nicht vor. Als Re-
likte des ehemaligen Moores sind kleine Moorbirkenwaldparzellen am Lüningsweg, am Grenzweg, 
an der Kleinen Reihe und südlich des Schulwegs zu finden. In der durch agrarische Nutzung ge-
prägten Landschaft sind selten kleinere Gehölzflächen im Bereich Hatterwüsting und Streeker-
moor eingestreut. Streuhöfe und Straßensiedlungen am Borchersweg und an der  Hatter  Land-
straße sind mit ihrem z. T. aften Baumbestand weiterhin prägend für das Erscheinungsbild der 
Landschaft. 
Die ehemals weiträumige, offene Moorlandschaft ist grundlegend verändert worden. Vor allem 
dort, wo Talsande von nur geringmächtigen Torfschichten überlagert waren (Tweelbäke, Hatter-
wüsting, Streekermoor), wurde durch Moorkolonisation die ehemalige Naturlandschaft überformt. 
Die heutige junge Kulturlandschaft mit ihren Siedlungen, Streuhöfen und ihrer landwirtschaftli-
chen Nutzung  lä ßt  kaum noch Rückschlüsse auf das ehemalige Erscheinungsbild zu. 
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Die Eigenart dieser heutigen Kulturlandschaft ist im Wechsel von offenen Acker- und Grünland-
flächen und Hecken zu suchen. Eingestreute landwirtschaftliche Gehöfte mit ihrem z. T. alten 
Großbaumbestand (Eichen) bereichern diese ansonsten an Landschaftselementen arme Land-
schaftseffiheit. 

Als Beeinträchtigungen sind in erster Linie die Autobahnen BAB 28 und BAB 29 anzu-
führen, die diesen Bereich des Gemeindegebietes durchschneiden bzw entlang der 
Grenze verlaufen. Neben der visuellen Beeinträchtigung durch den in Dammlage verlaü-
fenden Straßenkörper wirkt sich die Lärmentwicklung des Straßenverkehrs negativ in 
Bezug auf die Erholung aus. Dies gilt desweiteren auch für sonstige, stark befahrene 
Straßen wie z.B. die  Hatter  Landstraße. 
Die heutige Nutzung der ehemaligen Moorlandschaft wird durch ein Mosaik aus Acker-
und Grünlandflächen bestimmt. Im Bereich Bümmerstecler Moor oder südlich des Flug-
platzes Hatten dominieren weiträumige Ackerflächen, die oftmals keine gliedernde Ele-
mente in Form von Hecken oder anderen Feldgehölzen besitzen und dadurch ausgeräumt 
erscheinen. • 
Als landschaftsuntypisch sind kleinere, oft in Hofnähe angepflanzte Fichtenbestände zu 
böwerten. 
Die bestehenden Siedlungen östlich der Kreisstraße K 314 b bzw östlich der Bahnlinie 
(Sandkrug, Hatterwüsting) sind nur unzureichend oder gar nicht in östliche Richtung zur 
offenen Landschaft eingebunden. 
Geplante Siedlungsentwicklungen (Sandkrug, Mühlenweg/Schulweg; Hatterwüsting, 
Voßbergweg) bzw. evtl. zukünftige Erweiterungen bestehender. Siedlungen (Sandkrug, 
Hatterwüsting, OL-Krusenbusch) sind in jedem Fall durch ausreichend breite Abpflan-
zungen in das Landschaftsbild einzubinden. 

Osenberge 
Die Osenberge stellen eine für den Landkreis Oldenburg einzigartige Sanddünenbildung dar. Die 
landschaftliche Vielfalt besteht besonders in der geländemorphologisch abwechslungsreichen 
Abfolge von Dünenfeldem und darin eingeschlossenen Ausblasungsmulden, den sog. Schlatts. 
Die Vegetation der Osenberge wird in weiten Teilen durch jüngere Kiefernbestände, aber auch 
Kiefemaltforste bestimmt. Daneben finden sich strukturreiche Restbestände naturnaher Laubwäl-
der. Offenere Bereiche, wie z.B. Wegränder, werden durch das Vorkommen von Besenheiden, 
stellenweise auch von Sandtrockenrasen geprägt. Ehemals waren Heideflächen und Sandtrocken-
rasen die fast ausschließlichen Vegetationsstrukturen, da die Osenberge vom 16. bis Ende des 
18. Jahrhunderts wegen anhaltender Beweidung mit Schafen unbewaldet waren. Diese Eigenart 
der Heidelandschaft ging mit der gezielten Neuanlage von Wäldern gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts stückweise verloren und ist heute bis auf kleinere Rudimente gänzlich verschwunden. Eine 
planmäßige Aufforstung begann mit den sog. Weide-Aufforstungen" ab 1790 (TAUX 1989). Die 
durch Markenteilung und Ankäufe in Staatsbesitz überführten Osenberge wurden überwiegend 
mit Nadelbäumen (Kiefern) bestockt. Trotzdem weisen die Osenberge durch ihre charakteristische 
Geländemorphologie eine hohe Eigenart auf. Gerade wegen der Prägnanz und Schönheit ihrer 
weitläufigen Wälder mit gut ausgebautem, dichtem Wegenetz zählen .die Osenberge zu einem 
bevorzugten Naherholungsgebiet des Oldenburger Umlandes. 

Die Osenberge unterliegen jedoch z.T. starken Beeinträchtigungen. Die Autobahn 
BAB 29 zerschneidet mit ihrem Straßenkörper die Neu-Osenberge, beeinträchtigt das 
charakteristische Landschaftsbild und verlärmt straßennahe Bereiche dieses Erholungs-
gebietes. 
Die Eisenbahntrasse am Westrand des Neu-Osenberge tritt als technischer Baukörper 
ebenfalls in Erscheinung und wirkt als Barriere. 
Wochenendhausgebiete bei Sandkrug und Sandhatten schränken die Zugänglichkeit der 
Waldbereiche ein und verfremden mit z.T. gartenähnlicher Grundstücksgestaltung das 
Landschaftsbild. Das angrenzende waldreiche Gebiet des Standortübungsplatzes Büm- 
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merstede wird durch militärischen Übungsbetrieb beeinträchtigt; die Zugangsmöglichkei-
ten sind erheblich eingeschränkt. 
Reliefreiche Bereiche, wie z.B. die "Steile Wand", weisen infolge des hohen, ungelenk-
ten  Besucheraufkommens Beeinträchtigungen in Form von Trittschäden auf. • 
Der Westrand der Alt-Osenberge (Bereich Speckmannsweg / Paterweg) ist bei Sied-
lungserweiterungen im Raum Sandkrug von jeglicher baulichen Entwicklung auszu-
schließen. 

Astruper Huntetal 
Neben Resten der für Auenbereiche der Flüsse typischen Wälder im Barneführer Holz wird die 
Eigenart dieser Tallandschaft v.a. durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Jedoch werden 
weite Teile des Astruper Huntetales ackerbaulich genutzt, was nicht der natürlichen Eigenart 
dieses Niederungsgebietes entspricht. 
Die Vielfalt der Landschaft ist durch das Fehlen strukturierender Elemente in weiten Teilen dieser 
Landschaftseinheit stark eingeschränkt. Gliedernde Elemente in Form von Gehölzen oder Hecken 
kommen nur 117 geringem Maß vor. Die Acker-und Grünlandflächen der Wardenburger Marsch 
erscheinen daher sehr offen. Gleiches gilt für die südlich daran angrenzende Astruper Marsch. 
Die im Bereich der Astruper Marsch an das Gemeindegebiet angrenzende Hunte stellt aufgrund 
des Deichbauwerkes eine landschaftsfremde, visuelle Grenze und Leitlinie dar. 
Das Waldgebiet Barneführer Holz weist hingegen ein vielfältiges Erscheinungsbild auf. Neben der 
hier naturnah verlaufenden Hunte prägt v.a. die Abfolge verschiedener Landschaftselemente die 
Vielfalt des Barneführer Holzes. Feuchtwiesen, Gräben, Altarme, Feuchtwaldbereiche und arten-
und strukturreiche Laubmischwälder stehen in engem Wechsel zueinander. Die naturraumtypi-
sche Auen waldausprägung dieses Waldgebietes und die Feuchtgebiete der früheren Rieselwiesen 
geben dem Barneführer Holz seine besondere Eigenart. Die Sandhatter Marsch weist mit ihren 
Feucht wiesen und Erlenbruchwaldparzellen (Schreenmoor), kleinflächigen Laub- und Nadelwäl-
dern (Sauersberg), artenreichen Gräben und eingestreuten Gehölzstrukturen eine hohe Vielfalt 
auf. Die Hunte ist in diesem Bereich uferbegleitend von Gehölzen gesäumt. Die besondere Eigen-
art wird in hohem Ma  ße  von der weiträumigen Grünlandnutzung der Aue gekennzeichnet. 

Beeinträchtigungen treten flächenhaft in der Wardenburger und Astruper Marsch durch 
Grünlandumbruch mit einseitiger Bevorzugung des Ackerbaus auf. Die Autobahntrasse 
BAB 29 quert die Hunteaue westlich von Sandkrug und verursacht durch ihre Dammlage 
sowohl visuelle als auch akustische Störungen. Weitere beeinträchtigende Verkehrswe-
ge sind die Straße von Sandkrug nach Wardenburg-Astrup, von Sandhatten nach  Hunt-
losen sowie die Bahntrasse Osnabrück-Oldenburg, die das Astruper Huntetal zerschnei-
den. Nördlich des Barneführer Holzes verliert die Hunte durch Begradigung und Eindei-
chung ihren naturnahen Verlauf. Monotone, landschaftsuntypische Pappelaufforstungen 
(z.B. in der Sandhatter Marsch) wirken sich negativ auf das Landschaftsbild aus. Das 
Barneführer Holz und hunteparallele Wege werden intensiv für die Naherholung genutzt. 
Der Huntelauf wird darüber hinaus stark von Kanu- und Rudersportlern frequentiert. 

Dötlinger Huntetal 
Diese nur kleinflächig das Gemeindegebiet berührende Landschaftseinheitist durch eine hohe 
Strukturvielfalt gekennzeichnet. An die von Weidengebüsch und Uferstaudenfluren gesäumte 
Hunte grenzen Grünlandflächen ehemaliger Rieselwiesen an, die von kleinen Gräben durchzogen 
und einem Fleth (breiterer Graben) begrenzt werden. Am Fuß des Geestrandes liegen Sümpfe, 
Na ßwiesen, Erlenbruchwälder und Gehölzgruppen. Neben den reich strukturierten, unterschiedli-
chen Vegetationsformen ist es v.a. der ausgeprägte Höhenunterschied zwischen Oberkante und 
Fuß der Geestterrasse, der die besondere Eigenart dieses Gebietes ausmacht. Die für die Geest 
steilen Hanglagen sind teils mit Eichen bestanden,  tells  als Grünland (mit wenigen Einzelbäumen) 
genutzt. 

Gefährdungen gehen in erster Linie von Veränderungen des Wasserregimes und von ei-
ner Verminderung des Grünlandanteiles aus. 
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Kirchhattener Geest 
Die Kirchhattener Geest wird maßgeblich durch ihre reich strukturierten Acker- und Grünlandflä-
chen sowie durch abwechslungsreiche Wallheckengebiete und Wälder geprägt. flächenmäßig 
dominiert die ackerbauliche Landnutzung. Großräumige Ackerbereiche erstrecken sich zwischen 
Kirchhatten und Sandhatten, im Bereich Schmede / Dingstede und südlich Munderloh. Größere 
Grünlandfluren findet man bei Heidhusen und südlich der Waldgebiete Twiestholz und Strenge. 
Während. verschiedene dieser landwirtschaftlich genutzten Bereiche wegen fehlender,- strukturie-
render Elemente sehr offen erscheinen (z.B. die Bereiche zwischen Bookholter Forst und BAB 28, 
zwischen Kirchhatten und Sandhatten und südlich daran angrenzende Bereiche, im Kleinen Nut-
te/er Moor),  lä ßt  sich der Großteil dieser Landschaftseinheit als vielfältig charakterisieren. Neben 
der leicht hügeligen Geländemorphologie sind es v.a. Gehölzstrukturen wie Hecken, Wallhecken,  
Aileen,  Feldgehölze, Einzelbäume und Obstbaumbestände, die gliedernde Funktionen in der Land-
schaft erfüllen. Wallheckengebiete findet man nördlich Kirchhatten, südlich Sandhatten, im Raum 
Munderloh und Dingstede sowie als charakteristisches Element der alten Waldgebiete, die südlich 
und östlich an Kirchhatten angrenzen (Schierenbuchen,  Hatter  Holz, Twiestholz, Strenge, ,Ding--
steder Gehäge). Außer diesen großen, hauptsächlich als Laubwald ausgeprägten Waldgebieten 
sind die Forste Bookholt sowie der Braker und Rhader Sand zu nennen, die größtenteils durch 
Nadelholzbestände gekennzeichnet sind. 
Größere Stillgewässer sind im nördlichen Bereich des Gemeindegebietes zu finden undgehen auf 
Bodenabbautätigkeiten (Ton, Sand, Füllsand) zurück. Größere natürliche Fließgewässer sind die .. 
Kimmer Bäkä, der Wasserzug vom Stiegemeer und die Dingsteder Bäke, die jedoch aufgrund ih-
res Ausbaus über weite Strecken ihres Verlaufes die Typizität von Geestbächen vermissen las-
sen. 
Neben der Vielfalt von Strukturen und Nutzungen ist vor allem die hohe Eigenart der Geestland-
schaft herauszustellen. Zeugnis für die frühe Besiedlung des Raumes geben die Thingstätte bei 
Dingstede und das Steingrab südlich Sandhatten. Aber auch alte Eschsiedlungen wie Dingstede, 
Munderloh, Schmede und Grashorn sowie das Haufendorf Sandhatten sind Beispiele für eine alte, 
reich gegliederte Kulturlandschaft der Geest. Insbesondere Sandhatten weist als typisches Esch-
dorf ein harmonisches Ortsbild auf. Weiterhin geben großflächige Waldgebiete diesem Teil des 
Gemeindegebietes ein besonderes Gepräge. Alte Laubwälder wie Schierenbuchen,  Hatter  Holz 
oder Twiestholz verleihen der Landschaft ein charakteristisches Bild und sind zusammen mit den 
weitläufigen Nadelholzforsten bei Bookholt beliebte Wandergebiete. 

Beeinträchtigungen  erfolgen vorrangig durch Straßenverkehr und Siedlungsentwicklung. 
Die Autobahn BAB 28 verläuft entlang des nördlichen Gemeindegebietes in Ost-West-
Richtung und beeinträchtigt sowohl das Landschaftsbild durch ihre Dammlage als auch 
den Erholungsraum durch Verlärmung, hier insbesondere in den Bereichen Heidhusen, 
Plietenberg und nördlich Dingstede. Ebenso treten stark befahrene Landstraßen wie 
Sandkruger Straße, Munderloher Straße oder Wildeshauser Straße durch Lärmentwick-
lung und visuelle Störung negativ in Erscheinung. 
Wochenendhausgebiete, wie z.B. westlich Munderloh und in den an Sandhatten angren-
zenden Osenbergen, führen zunehmend zu einer Verfremdung der Landschaft. Auch 
Kirchhatten verliert durch neue Baugebiete in den Ortsrandlagen zunehmend seinen ur-
sprünglichen Dorfcharakter und die Einbindung in die umgebende Landschaft. Zu einer 
starken Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kommt es durch Gewerbeansiedlung im 
Raum nördlich Munderloh. 
Die an das Freizeitzentrum Kirchhatten angrenzenden Waldgebiete und landwirtschaftli-
chen Flächen werden durch diese Einrichtung verfremdet. Starker Besucherverkehr führt 
zu weiteren negativen Folgeerscheinungen (z.B. wildes Parken in Waldbereichen) für das 
Landschaftsbild. 
Im Hinblick auf Gefährdungen des Landschaftsbildes sind v.a. mögliche Erweiterungen 
von Siedlungs- und Gewerbegebieten anzuführen. Im Raum Kirchhatten ist die nördliche 
Dorfrandlage (Korte Heide) unbedingt von weiterer Bebauung freizuhalten. Ebenfalls ist 
eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes Munderloh in südliche Richtung 
auszuschließen. 
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2.2.2.2 Wichtige Bereiche 

Die im Landschaftsrahmenplan für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 
ausgewiesenen wichtigen Bereiche wurden nachrichtlich übernommen und in Karte 3 
dargestellt. Diese wichtigen Bereiche wurden jedoch auf Ebene des Landschaftsplanes 
Hatten z.T. erweitert oder in ihren Abgrenzungen verfeinert. 
Sowohl für diese Abgleichungen als auch für die Festlegung weiterer lokal wichtiger 
Bereiche, wie z.B. in der Landschaftseinheit der Huder und Oldenburger Moore, wurden 
wie im Landschaftsrahmenplan folgende wertbestimmende Beurteilungskriterien zugrun-
degelegt: 

• Kleingliedrigkeit, Struktur- und Nutzungsvielfalt, Reliefenergie 
• Dominanz eines Landschaftselementes 
• Charakteristische Geländemorphologie 
• Kultur- oder siedlungshistorische Bedeutung 
• Landschaftsprägender Gehöübestand 

Geowissenschaftliche Bedeutung 
• Besondere Ausprägung und Harmonie der Einzelelemente 
• Benutzbarkeit für naturbezogene Erholung. 
Alle Kriterien wurden gleich gewichtet. Als wichtige Bereiche wurden die Teile des Ge-
meindegebietes bewertet, die zumindest eines dieser Kriterien erfüllen. Das in einem 
späteren Arbeitsschritt entwickelte Zielkonzept (Pkt. 3.2.3) greift die Bestandsaufnah-
men und die Bewertung wieder auf und stellt spezifische flächenbezogene Handlungs-
konzepte vor. 

Das kleinere der beiden Dünengebiete zeigt auf dem militärisch genutzten Gelände eine 
hohe Vielfalt mit naturnahen Waldparzellen und offenen Bereichen. Der Übungsbetrieb 
schränkt die Betretungsmöglichkeit erheblich ein. 
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Die landschaftsprägenden Gehölzbestände dieser kleinflächigen Birkenbrücher mit klei-
nen, bäuerlichen Torfstichen geben Hinweis auf die frühere Moornutzung. 
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Dieses Straßendorf besitzt eine Siedlungsform, die für die Kolonisation der Moore ty-
pisch war. 
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Diese Bereich wird noch überwiegend durch zusammenhängende Grünlandflächen be-
wirtschaftet, die eine typische Nutzung der kultivierten Moorböden darstellt. 
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Naturnaher Landschaftsraum mit mäandrieiendem Huntelauf und iahlieichen Feuchtbe-
reichen und Feuchtwäldern. Bemerkenswert ist der Altholzbestand sowie feuchte 
Grünland- bzw. Brachflächen als Reste derhistorischen Rieselwiesen. Das Barneführer 
Holz wird stark durch Erholungssuchende frequentiert. 

Die ausgedehnten Nadelwälder, jungen Aufforstungsflächen und strukturreichen Rest-
bestände naturnaher Laubwaldgebiete des vielbesuchten Naturschutzgebietes sind 
heute charakteristisch für Dünengebiete bzw. Flugsandfelder des Landkreises. In Ver-
bindung mit dem angrenzenden NSG "Barneführer Holz" sind die charakteristischen  
Vegetations-  und Landschaftsformen der unterschiedlichen Standorte gut erkennbar. 
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Reich gegliederte Geestlandschaft mit dem LSG "Bookholt" mit Nadelwald und klein-
flächigen Laubwaldanteilen sowie Altholzbeständen. Zahlreiche Stillgewässertypen, die 
aus den Bodenabbaugebieten für Sand und Ton entstanden sind, bereichern die land-
schaftliche Vielfalt -des Raumes. 
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Es handelt sich um eine typische Kulturlandschaft historischer Siedlungsgebiete der 
Geest. Ein weiträumiges Wallheckennetz und laubholzreiche Wälder (z.B.  Hatter  Holz, 
Twiestholz) wechseln mit Acker- und Grünlandflächen und einigen Obstwiesen ab. Ein 
Rest des alten Postweges Oldenburg-Delmenhorst und zahlreiche Hügelgräber doku-
mentieren die siedlungsgeschichtliche Bedeutung. Das NSG "Geermoor" östlich von 
Kirchhatten ist von einem charakteristischen DünenWall umgeben und zeigt beispielhaft 
Entstehung und Entwicklung von Kleinstmooren in windgeschaffenen Hohlformen. 
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Sandhatten ist ein typisches Eschdorf mit harmonischem Ortsbild und hohem Anteil an 
Grünflächen und -strukturen. Westlich existieren Wochenendhausgebiete in einem aus-
gedehnten Waldareal am Rande der Osenberge. Steingräber stellen erholungsrelevante 
Anziehungspunkte in der südlich anschließenden,  relief-  und strukturreichen, bäuerlich 
geprägten Kulturlandschaft dar. Ziel- und Ausgangspunkte für Wanderungen sind fer-
ner das Huntetal oder die Osenberge. 
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Typisches reliefreiches Dünengebiet mit ausgedehntem, charakteristischem Kiefern-
wald. 
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Dieser Bereich des Huntetalraumes ist mit hohem Grünlandanteil, Gehölzsäumen und 
z.T. naturnahem Laubwald vergleichsweise abwechslungsreich. 

2.2.3 Boden, Wasser, Klima / Luft 

2.2.3.1 Boden 

Boden als ein zentraler Bestandteil des Naturhaushaltes ist eine wichtige Lebensgrundla-
ge für Pflanze, Tier und Mensch. Seine zentrale Bedeutung wird z.B. durch die vielfälti-
gen Wechselbeziehungen zu den anderen Naturgütern Wasser und Klima / Luft deutlich. 

Der Begriff "Boden" beschreibt die "...oberste, belebte Verwitterungsschicht der Erde..." 
(BROCKHAUS 1982). Der Boden ist Wurzelraum und Nährstoffreservoir für fast alle un-
sere Wild- und Nutzpflanzen. Er stellt eine Schutzschicht und einen natürlichen Filter für 
unser Grundwasser dar. Darüber hinaus bietet er Lebensraum für eine Vielzahl kleiner 
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und kleinster Organismen, die für die Stoffkreisläufe in der Biosphäre verantwortlich 
sind. Vielfältige und komplexe .Funktionen charakterisieren den Bodenhaushalt als unver-
zichtbare Grundlage aller Lebensvorgänge (SRU 1987, erweitert): 

• Regelungsfunktion: Regelung der Stoff- und Energieflüsse im Naturhaushalt 

• Produktionsfunktion: Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen Stoffen 
• Lebensraumfunktion: Gewährung von Lebensraum für die Bodenorganismen und den 

Wurzelkörper höherer Pflanzen (natürliche Bodenfruchtbarkeit) einschließlich Wurzel-
räum und Verankerung der Pflanzen 
Funktion der Erhaltung kulturhistorischer Gegebenheiten. 

Die Beeinträchtigung des Bodens hat durch Stoffeinträge und Flächenverbrauch in den 
letzten Jahren immer stärker zugenommen. Der Schutz des Bodens als einen zentralen 
Bestandteil des Naturhaushaltes (s.o.) ist gleichzeitig bisher vernachlässigt worden. Der 
NIEDERSÄCHSISCHE LANDKREISTAG (1988) bezeichnet im "BodenschutzkonzePt Nie-
dersachsen" gerade darum den Schutz des E3PcIens als eine der wichtigsten fach-  
medienübergreifenden Aufgaben der kommenden Jahre. In § 2 (4) NNatG heißt es aus-
drücklich: 

"Boden ist zu erhalten; ein Verlust oder eine Verminderung seiner natürlichen Fruchtbarkeit und Er-
tragsfähigkeit sind zu vermeiden." 

Der Gesetzgeber weist zudem in § 1 NNatG auf die Notwendigkeit der nachhaltigen Si-
cherung des Bodens für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, als Lebensraum für 
Pflanzen- und Tierwelt und zur Sicherung von Vielfalt Eigenart und Schönheit hin. 

2.2.3.1.1 , ‚Gegenwärtiger Zustand 

Die vielfältigen Bodenverhältnisse des Gemeindegebietes werden anhand der Standort-
kennzeichnungen der vorherrschenden Bodenarten und Bodentypen für die einzelnen 
Landschaftseinheiten dargestellt. Als Grundlage dienen Boden- und Auswertungskarten 
(Maßstab M 1 : 200.000) des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung. 

Oldenburger und Huder Moore  
Hohe Flächenanteile werden durch frische bis feuchte, mit Sand durchsetzte Hoch- und 
Niedermoorböden eingenommen. Da im Untergrund fluviatile Sande anstehen, wurden 
diese Moorböden durch Tiefenumbruch und Entwässerung weitestgehend in Sandmisch-
kulturen überführt. Diese Bereiche liegen großflächig nördlich und nordöstlich von Sand-
krug (Bümmersteder Moor, Streeker Moor und Teile von Tweelbäke-Ost), als Streifen 
südlich entlang der BAB 28 und kleinflächig östlich Hatterwüsting. 
Ebenfalls östlich Hatterwüsting stehen feuchte bis nasse Niedermoorböden über fluvia-
tilen Sanden an und sind als Niedermoor bzw. stellenweise als Anmoorgleye ausgebil-

det. 
Neben den Böden aus organischem Ausgangsmaterial sind es v.a. nährstoffarme Sand-
böden, die für diesen Teil des Gemeindegebietes bestimmend sind. In den an die Osen-
berge angrenzenden Bereichen sind Flugsande in eher trockener Ausbildung vorherr-
schend, während im übrigen Bereich fluviitile Sande anstehen. Entsprechend der Feuch-
testufen liegen als Bodentypen Podsole bzw. Podsolbraunerden (mäßig trocken) und 
Gley-Podsole (frisch, grundwasserbeeinflußt) vor. Gleye und Anmoorgleye ziehen sich 
als schmales Band parallel zur  Hatter  Landstraße in Nord-Süd-Richtung und schließen an 
die östlich Hatterwüsting liegenden Hoch- und Niedermoorböden an. 
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Osenberge  
Das Dünengebiet der Osenberge besteht aus trockenen, nährstoffarmen Dünensanden, 
die potentiell leicht verwehbar sind. Kennzeichnende Bodentypen sind Podsole und Ran-
ker. Randlich zum Astruper Huntetal stehen mäßig trockene, in tieferen Lagen grund-
wasserbeeinflußte Sandböden an. Sie bestehen aus fluviatilen Sanden und Flugsanden 
und sind leicht verwehbar. Als Bodentypen liegen Podsole, Podsolbraunerden und in tie-
feren Lagen Gley-Podsole vor. 

Astruoer und Dötlinaer Huntetal  
Neben Flugsanden und fluviatilen Sanden, die in den östlichen Talrandbereichen des 
Astruper Huntetales anstehen, wird der gesamte Niederungsbereich des Astruper und 
Dötlinger Huntetals durch frische bis feuchte, z.T. nasse, grundwasserbeeinflußte Sand-
böden bestimmt. Diese sind verbreitet lehmig, örtlich z.T. anmoorig. Aüsgangsmaterial 
der als Auengleye, in tieferen Lagen als Anmoorgleye ausgeprägten Böden sind fluviatile 
Sande. Sofern im Boden Auenlehmauflagen vorliegen, sind die Böden den Auenböden 
zuzurechnen. 
Feuchte bis nasse, meist entwässerte Niedermoorböden stehen kleinflächig nördlich der 
Sandhatter Marsch im Bereich des Schreenmoores an und ziehen sich als schmales 
Band zwischen Barneführer Holz und den Osenbergen in-nordwestliche Richtung. Kenn-
zeichnende Bodentypen sind Niedermoore und stellenweise Anmoorgleye. 

Kirchhattener Geest  
Von  alien  Landschaftseinheiten der Gemeinde ist in der Kirchhattener Geest das vielfäl-
tigste Bodenmosaik vorzufinden. 
Großflächig stehen mäßig trockene bis frische, lehmige Sandböden an. Es handelt sich 
dabei um Geschiebedecksande über Geschiebelehm (Lehm im Untergrund oder Unterbo-
den). Kennzeichnende Bodentypen sind Braunerden, mit zunehmendem Stauwasserein-
fluß Pseudogley-Braunerden und Pseudogleye. Diese Böden erstrecken sich in der Kirch-
hattener Geest in einem breiten Streifen bandartig von Sandhatten in nordöstliche Rich-
tung bis Dingstede. 
Trockene, nährstoffarme Sandböden sind im Raum Heidhusen, Munderloh, nördlich 
Kirchhatten, Schmede, Grashorn, Stiegemeer und im kleinen Nutteler Moor zu finden. 
Ausgangsmaterial sind fluviatile Sande und Flugsande. Als Bodentypen liegen Podsole 
und Podsol-Braunerden, in tieferen, grundwasserbeeinflußten Lagen auch Gley-Podsole 
vor. Trockene bis sehr trockene, nährstoffarme Sandböden sind kleinflächig in den Be-
reichen Bookholt, Rhader und Braker Sand, bei Schohusen und nördlich Kirchhatten ver-
breitet. Es handelt sich dabei um Podsole und Ranker aus Dünensand. 
Die Verbreitung von Moorböden erstreckt sich auf nur kleine Bereiche an der nordöstli-
chen Gemeindegrenze. Im Plietenberger Moor stehen frische bis feuchte Hoch- und Nie-
dermoorböden mit Sand im Untergrund an. Durch Entwässerung und Tiefenumbruch 
wurden sie in Sandmischkulturen überführt. Östlich davon im Raum Valernheide stehen 
Niedermoorbereiche von geringer Ausdehnung an. 
Der Niederungsbereich der Kimmer Bäke wird von frischen bis nassen Sandböden aus 
fluviatilen Sanden geprägt. Als Bodentypen stehen Gleye an, die lokal bei Torfauflagen 
auch als Anmoorgleye oder geringmächtige Moore ausgebildet sind. 
Bezeichnend für trockene Bereiche der Geest sind Vorkommen von Eschflächen. Sie sind 
durch eine Plaggenauflage aus stark humosem Mineralboden gekennzeichnet und wur-
den in ihrer langen Entstehungszeit durchweg als Ackerstandort genutzt. Großflächig 
sind Plaggenesche im Raum Kirchhatten und Sandhatten verbreitet, während kleinflächi-
gere Vorkommen im Raum Munderloh, Schmede und Dingstede liegen (LANDKREIS OL-
DENBURG 1994). 
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sowie der voraussichtlichen Änderungen 

Eine naturschutzfachliche Bewertung der unterschiedlichen Bodenfunktionen im Ge-
meindegebiet Hatten wird nach folgenden Kriterien vorgenommen: 

• Biotopentwicklungspotential von Standorten aufgrund der Bodeneigenschaften als 
Ausdruck der Lebensraumfunktion 

• • Seltene Böden 
• Kulturhistorisch bedeutendes  Böden. 

Die Regelungsfunktionen von Böden zum Schutz des Grundwassers werden z.T. in Pkt. 
2.2.3.2.2 (Grundwasser) dargestellt. 
Die Darstellung und Bewertung des  land-und forstwirtschaftlichen Nutzungs- bzw. Er-
tragspotentials von Böden (Produktionsfunktion) ist kein naturschutzfachliches Kriterium 
und nicht Gegenstand des Landschaftsplanes. 

Biotopentwicklungspotential 
Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen findet eine anhaltende Nivellierung der ur-
sprünglich mehr oder weniger stark differenzierten Standorteigenschaften statt, so daß 
spezifische Lebensräumgualitäten verloren gehen. Bestimmte Böden besitzen aufgrund 
besonderer Eigenschaften ein Potential für die Entwicklung einer für Extremstandorte 
typischen Vegetation, die in der heutigen Agrarlandschaft selten geworden ist. Diese 
Lebensraumfunktion von Böden wird mittels der potentiellen Vegetation beschrieben, die 
sich ohne menschliche Eingriffe in den Bodenhaushalt auf diesen Böden entwickeln 
würde. Dabei ist je nach Standort die Entstehung unterschiedlich wertvoller Biotoptypen 
zu erwarten. Dieses Biotopentwicklungspotential ist im wesentlichen unabhängig von 
den derzeitigen Nutzungen und kann häufig nach gewissen Ruhezeiten reaktiviert wer-
den. Für die Charakterisierung dieses Biotopentwicklungspotentials werden folgende 
Bodenkennwerte als besonders bedeutsam eingeschätzt (BRAHMS/HAAREN/JANSSEN 
1989). 

• Grund- bzw. Staunässeeinfluß und nutzbare Feldkapazität zur Ableitung von Boden- 
• feuchtestufen 

• Basensättigung und Carbonatgehalt als Kennwerte des natürlichen Nährstoffhaushalts 
und des pH-Wertes. 

Den aktuell flächendeckend zur Verfügung stehenden Bodenkarten können Angaben zur 
Feuchtestufe der Böden sowie pauschale Angaben zum Nährstoff- und Basengehalt ent-
nommen werden. Diese Angaben sind in einem Ökogramm zur Einstufung des Bio-
topentwicklungspotentials zusammenfassend im Anhang dargestellt. 
Als Hauptkriterium wird dabei der Wassereinfluß in Form der Bodenfeuchtestufen heran-
gezogen. Die Ergebnisse können wertvolle Grundlagen für Flächenstillegung, Extensivie-
rung sowie für die Planung von Bioiopverbundsystemen liefern. 
Ein Potential für die Entwicklung hochspezialisierter und stark schutzwürdiger Vegetati-
on haben demnach im Gemeindegebiet generell gering entwässerte bzw. wiedervernäß-
te Moorböden (z.B. im Schreenmoor und im Schulmoor), trockene, nährstoffarme Sand-
böden (z.B. im Bereich des Forstgebietes Bookholt und in den Osenbergen) sowie 
grundwasserbeeinflußte Niederungsböden (z.B. Niederung der Kimmer Bäke). Von der 
sich dort natürlich entwickelnden Vegetation sind wiederum hochspezialisierte Faunen-
gruppen abhängig, die meistens aufgrund ihrer Seltenheit ebenfalls schutzwürdig sind. 

Seltene Böden nehmen im Gemeindegebiet nur vergleichsweise geringe Flächenanteile 
ein und sind aus den vorliegenden Bodenkarten aufgrund der Maßstäblichkeit nicht zu 
entnehmen. Seltene Böden sind neben den Böden der naturnah erhaltener Kleinstmoore 
(Schlatts der Osenberge) v.a. die wenigen, seit Jahrhunderten kontinuierlich unter Wald 
erhaltenen, ungestörten Bodenstandorte wie z.B. im Schierenbuchen, im  Hatter  Holz  
etc..  Diese Böden haben eine besondere Bedeutung für den Erhalt und die Entwicklung 
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von Arten und Lebensgemeinschaften, die extrem lange und ungestörte Entwicklungs-
zeiten benötigen. Zudem ist auf die seltenen Etagenpodsole des Dünengebietes der 
Osenberge hinzuweisen. Hier finden sich gering entwickelte Böden (Ranker) über älte-
ren, stärker entwickelten Podsolen ("Etagenpodsol") und geben Zeugnis einer besonde-
ren Landschafts- und Vegetationsgeschichte (ABOLA 1989). 

Böden als archäologische Denkmale 
Nur kleinflächig kommen Böden von kulturhistorischer Bedeutung vor. Diese archäologi-
schen Denkmale sind nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz geschützt und 
in die Niedersächsische Denkmalkartei aufgenommen. 
Als Beispiele sind zwei Großsteingräber (Sandhatten und südwestlich Sandhatten), ein 
Sandfang (nördlich Kirchhatten), zwei alte Wegespuren (Raum Dingstede) und mehrere 
Grabhügel auf der Kirchhattener Geest zu nennen,. Der Erhalt dieser Standorte dient in 
erster Linie den Belangen des Denkmalschutzes und schließt i.d.R. eine intensive Bo-
dennutzung, v.a. aber Bodenabbau, aus. 
Zu den aus kulturhistorischer Sicht erhaltenswerten Böden zählen die anthropogen ent-
standenen Plaggenesche. Diese werden in der Karte 4 gesondert als Eschflächen darge-
stellt. 

Beeinträchtigungen und Gefährdungen von Böden 

Versieaelung von Grundflächen  
Eine hohe Beeinträchtigung von Böden erfolgt im Gemeindegebiet durch die wachsende 
Inanspruchnahme für Siedlungserweiterungen und Verkehrsstrecken durch Überbauung 
oder zumindest Teilversiegelung im siedlungsnahen Bereich. 
Die Inanspruchnahme des belebten Oberbodens führt je nach Ausmaß zum Verlust eines 
Teiles oder sogar aller Bodenfunktionen, verhindert die Bodenbildung und unterbricht 
wesentliche Stoffkreisläufe sowie die Grundwasserneubildung. 
Bei wertvollen Böden, die sich durch ihre Seltenheit auszeichnen, aktuelle Standorte 
gefährdeter Ökosystemtypen darstellen, ein Entwicklungspotential für gefährdete Öko-
systemtypen besitzen, von kulturhistorischer Bedeutung sind oder sich durch besondere 
Schutzfunktionen auszeichnen, sind derartige Funktionsverluste infolge von Versiegelung 
besonders schwerwiegend. Ein Konfliktpotential ist im Gemeindegebiet bislang durch die 
Inanspruchnahme trockener, nährstoffarmer Sandböden im Raum Sand krug und ortsna-
her Eschflächen südwestlich Kirchhatten gegeben. 
Eine steigende Nachfrage nach Siedlungsflächen ergibt sich aus der allgemeinen Bevöl-
kerungszunahme. Die höchste Steigerung der Einwohnerzahl im Landkreis Oldenburg im 
Zeitraum 1987 bis 1991 verzeichnet die Gemeinde Hatten mit über 10 % (LANDKREIS 
OLDENBURG 1992a). Schwerpunkte neuer Siedlungen lagen v.a. im Raum Sandkrug, 
Hatterwüsting und Kirchhatten. Gleichzeitig steigt auch der Bedarf an Flächenauswei-
sungen für Gewerbe. Kleinere Gewerbegebiete liegen v.a. an den Ortsrandlagen von 
Sandkrug und Kirchhatten, während ein größeres, zusammenhängendes Gewerbegebiet 
sich in verkehrsgünstiger Lage südlich der BAB 28 (Anschlußstelle Hatten) bei Munder-
loh befindet. 
Auch der Ausbau des Straßennetzes hat in der Vergangenheit erheblich zur Flächenver-
siegelung beigetragen. Die höchste Versiegelungsrate pro lfd. Kilometer weisen dabei 
Bundesautobahnen (BAB 28, BAB 29) mit vergleichsweise großen Ausbauquerschnitten 
auf2. 
Während bislang hauptsächlich direkter Biotopverlust und die Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt als problematische Konsequenzen der Versiegelung erkannt wurden, 
werden nun in Zusammenhang mit der Klimaforschung auch die Beeinträchtigungen des 

2 Als baubedingte Sekundärwirkungen tragen auch Aufschüttungen und Bodenabbaumaßnahmen in Zusammenhang mit 
dem Verkehrswegebau zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion bei. 
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Gasaustausches von Böden mit der Atmosphäre (Regelungsfunktion) als Problem offen-
bar (VOLMER 1990).3  

            

            

            

            

            

            

Bodenabbau  
In vielen Bereichen des Gemeindegebietes wurde bzw. wird Bodenabbau betrieben. 
Durch Bodenabbau verlieren die Böden ihre belebten und bewachsenen Zonen. Die na-
türlichen Bodenstrukturen werden stark gestört. Die natürliche Puffer- und Reinigungs-
kapazität des Bodens v.a. für das Grundwasser wird durch den Bod-enabtrag, insbeson- 
der des belebten Oberbodens, in erheblichem Maß reduziert. 
Entlang der Bundesautobahnen BAB 28 und BAB 29 wurde Bodenabbau für den Bau der 
Straßenkörper vorgenommen, wie . 
- an der BAB 29 im Bereich der Anschlußstelle Sandkrug mit Rekultivierung als Acker 

bzw. Forstflächen 
- an der BAB 29 im Bereich Behrensweg mit Rekultivierung als Stillgewässer 
- an der BAB 28 östlich bzw nordöstlich des Flugplatzes mit Rekultivierung als Stillge- 

wässer bzw. Weidefläche 
- an der BAB 28 im Bereich Plietenberg mit Rekultivierung als Stillgewässer. 

Beiderseits der Bahnlinie Oldenburg-Osnabrück befinden sich zwischen Sandkrug und 
dem Barneführer Holz großflächige Sandabbaubereiche mit geringer Abbautiefe, die als 
landwirtschaftliche Flächen rekultiviert sind. 
Westlich Sandhatten wurde am Sauersberg und am Senselberg kleinflächig Sandabbau 
betrieben. Heute sind diese Flächen als  land-  und forstwirtschaftliche Flächen rekulti- 

viert. 
Im Bereich östlich Kirchhatten, Kleines Nutteler Moor und Großes Nutteler Moor befin- 
den sich weitere Sandentnahmen. Westlich der Siedlung "Hinter dem Hau" liegt eine 
flache Sandentnahme, die als Grünland rekultiviert ist. Im Bereich "Hinter dem Holz" 
östlich Kirchhatten befindet sich eine relativ tiefe, bislang noch nicht rekultivierte Sand- 
grube sowie eine kleine bäuerliche Sandentnahme am Moorweg. 
In einem Bereich zwischen Kirchhatten, Munderloh und Dingstede wurden mehrere Bo- 
denabbauten durchgeführt. Im Bereich "Auf dem Sande" nördlich Kirchhatten und im 
Waldgebiet Bookholt sind durch den Abbau von Sand Stillgewässer entstanden. Nördlich 
Kirchhatten am Schmeder Weg wurde eine flache Abgrabung von Sand betrieben, die 
als Acker rekultiviert worden ist. In Twiest wurde südlich der Dingsteder Straße ein fla- 
cher Abbau von Sand betrieben, während nördlich der Straße eine großflächige, tiefere 
Sandgrube entstand. Beide Abgrabungen sind als Acker bzw. durch Aufforstungen re- 
kultiviert. Neben den beschriebenen Bodenabbauten sind eine Vielzahl kleiner, sog. bäu-
erlicher Sandentnahmen im Bereich der Kirchhattener Geest zu finden. 

Desweiteren befinden sich im Gemeindegebiet zwei beantragte Bodenabbauflächen 
(Sandabbau). Eine Abbaufläche befindet sich westlich von Dingstede im Bereich Alter 
Postweg / Rickelsweg mit einer Größe von  ca.  10 ha. Die zweite Fläche liegt westlich 
der bestehenden Sandentnahme "Hinter dem Holz" und weist eine Größe von  ca.  8 ha 

auf. 
Im Hinblick auf zukünftige Bodenabbauvorhaben ist auf die Rohstoffsicherungskarte 
(NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG 1979 b) hinzuweisen, 
die einen großen Bereich der Kirchhattener Geest zwischen Haidhusen, Dingstede und 
Munderloh als Lagerstätte bzw. als Vorkommen von hochwertigen Sanden darstellt. 

            

            

            

            

            

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

               

               

 

3 Die Funktionen der Böden für den biosphärischen Kohlenstoffkreislauf, insbes. die Bindung und Anreicherung von Koh- 
lenstoff aus Kohlendioxid, spielt dabei eine besondere Rolle. Die Kohlendioxidzunahme in der Atmosphäre, eine Haupt-
ursache des anthropogen bedingten "Treibhauseffektes", ist auch als Resultat der fortschreitenden Bodenversiegelung zu 

sehen• 
/ 

54   Landschaftsplan Hatten  Art_ Landschaftsiikologie 
1/4.71 und Umweltplanung 

 

               

               



‘..21 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

Bodenabtraa durch Erosion  
Eine nicht zu unterschätzende Gefährdung des landwirtschaftlich genutzten Bodens geht 
von Erosionsvorgängen aus. Man unterscheidet dabei zwischen Winderosion und Was-
sererosion. 

In weiten Teilen des Gemeindegebietes besteht auf Böden mit höheren Sandanteilen 
eine erhöhte Gefährdung durch Winderosion. Betroffen sind vor allem offene, vegetati-
onslose Böden (Ackerstandorte). So waren bei trockener Witterung im Frühjahr 1995 
auf Ackerstandorten im Huntetal und im Geestbereich östlich Sandhatten starke Winde-
rosionserscheinungen zu verzeichnen. Die Ablagerung des transportierten Materials fand 
teilweise in windberuhigten Bereichen auf der Leeseite nahegelegener Gehölze statt 
(eigene Beobachtungen der AG Landschaftsökologie und Umweltplanung). 
Bereiche mit erhöhter Erosionsgefahr durch Wind werden in der Bodenkundlichen Stand-
ortkarte zum landwirtschaftlichen Ertragspotential (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT 
FÜR BODENFORSCHUNG 1979 c) dargestellt. Demnach sind im Gemeindegebiet die 
Böden im gesamten Bereich der Osenberge, im Räum Munderloh urid BPokholt sowie in 
weiten Bereichen nördlich Kirchhatten und Südlich Sändhatten durch erhöhte Winderosi-
on gefährdet. 

Wassererosion gefährdet in erster Linie schluffige., aber auch feinsandige Böden 
(ARBEITSGEMEINSCHFT BODENKUNDE 1982). Weitere Parameter für die Empfindlich-
keit der Standorte sind fehlende oder nur spärliche Bodenbedeckung, Hangneigung und 
Hanglänge. Eine aktuelle Gefährdung liegt v.a. für das Gebiet zwischen Kirchhatten und 
Sandhatterl vor, das durch intensive Ackernutzung in Hanglagen gekennzeichnet ist. 
Über weitere Beeinträchtigungen durch Wassererosion und.  die Lage erosionsgefährdeter 
Standorte können jedoch keine Aussagen getroffen werden. 

Atmosohärische Stoffeinträge  
Die Böden im Gemeindegebiet unterliegen einem flächendeckenden Eintrag gas- und 
staubförmiger Stoffe aus der Atmosphäre. 

Die Emissionen des Straßenverkehrs führen hauptsächlich entlang der Hauptverkehrs-
straßen zu einem erheblichen Eintrag von Ruß, Kohlenwasserstoffen und Schwermetal-
len wie Blei und Cadmium. Ein Großteil der Schadstoffe akkumuliert innerhalb einer Zone 
von  ca.  5 m entlang der Verkehrswege. An stark frequentierten Straßen, wie an der 
BAB 28 und BAB 29, sind Schadstoffbelastungen, die direkte Nutzungsbeeinträchtigun-
gen verursachen können, in einer Zone bis zu 25 m nachweisbar (RECK/KAULE 1992). 
Bei einer Erschöpfung der Speicherkapazität von Böden findet eine Verlagerung der 
Schadstoffe in tiefere Schichten statt, und es kann zu einer Gefährdung des Grundwas-
sers kommen. Entlang der weniger befahrenen Landes- und Kreisstraßen im Gemeinde-
gebiet kommt es aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens zu erheblich geringeren 
Einträgen. 

Für Menge und Geschwindigkeit der Anlagerung oder Passage von Schadstoffen im Bo-
den ist dessen spezifisches Sorptionsvermögen verantwortlich. Während in den sandi-
gen Böden des Gemeindegebietes unlöAöhe Stoffe aufgrund des hohen mechanischen 
Filtervermögens im Boden zurückgehalten werden, werden lösliche Stoffe wegen der 
hohen Wasserdurchlässigkeit nur in sehr geringem Ausmaß dauerhaft im Oberboden 
akkumuliert, gelangen mit dem Sickerwasser in tiefere Bodenschichten und können dort 
das Grundwasser gefährden. In den Bereichen des Gemeindegebietes mit lehmreichen 
Böden ist eine erhöhte Gefährdung des Bodens durch die Akkumulation von Schadstof-
fen zu erwarten. Das gilt insbesondere bei Böden mit mittleren bis hohen pH-Werten, 
wie sie landwirtschaftlich genutzte Flächen aufweisen (ABOLA 1989). Die an die Ton-
Humus-Komplexe angelagerten Stoffe sind relativ dauerhaft gebunden. Diese Böden er-
füllen daher momentan Schutzwirkungen für das Grund- und Oberflächenwasser. Eine 
latente Gefährdung ist jedoch nicht auszuschließen, da die stetige Akkumulation zu einer 
Erschöpfung der Speicherkapazität führt. Als Folge davon können dann Schadstoffe un- 

AG Landschaftsökologie  
und Umweltplanung 

Landschaftsplan Hatten 55 

LT 



Li 

 2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft  
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

gefiltert passieren, so daß die Gefahr einer fortgesetzten Auswaschung wasser- und 
bodengefährdender Stoffe besteht (BANDMANN/RADERSCHALL 1992). 

Die Sorptionsfähigkeit wird zudem durch die Versauerung der Böden herabgesetzt. Die 
Versauerung der Böden hat sich als Folge anthropogener Stoffeinträge beschleunigt 
(ABOLA 1989). Durch die sinkenden pH-Werte wird die Sorptionsfähigkeit der Böden 
vermindert. Neu eingetragene Stoffe können nicht mehr angelagert werden, bereits 
festgelegte Stoffe werden remobilisiert. Als Folge gelangen .für die Organismen gefährli-
che Stoffe in das Sickerwasser und schließlich in das Grundwasser. Desweiteren führt 
eine starke Bodenversauerung als Folge geschkligter Tonminerale und veränderter Hu-
musbildung zu nachhaltigen Strukturschäden und Beeinträchtigungen der, Bodenfunktio- - 
nen. Besonders starke Versauerung des Bodens im Gemeindegebiet ie auf den Podsolen 

zu erwarten (ABOLA 1989). Auf diesen Böden verstärkt sich die Podsolierung und 
phytotoxisch wirksame Aluminiumverbindungen reichern sich im Oberboden an. Die 
komplexen Versauerungswirkungen schädigen das Wurzelwerk der Bäume und führen 
maßgeblich zu den flächenhaft verbreiteten,Waldschäden.,Der Versauerung kann auf 
landwirtschaftlichen Flächen und auf Forststandorten durch Kalkungen entgegengewirkt 
werden. 

• KlärschlammauSbrinaunq 
. Das Ausbringen von Klärschlämmen kann in zu einer Gefährdung der Böden führen. 
Selbst wenn die Schaditoffgehalte der verwendeten Klärschlämme unterhalb der 
Grenzwerte nach der gültigen Klärschlammi/erordnüng (AbfKläV 1992) liegen, führt eine 
Akkumulation auch geringer Schadstemengen zu erheblichen Schadstoffgehalten im 
Boden, wenn sie über. längere Zeit eingetragen werden (GEBHARDT 1988). 
Im Gemeindegebiet sind jedoch' keine Fläctien mit erhöhten Schadstoffbelastuhgen be-
kannt (LANDKREIS OLDENBURG, 'SENGER 1995, mdl.). 

Neben der Herkunft aus der gemeindeeigenen Kläranlage werden Klärschlämme der 
Stadt Bremen, der Stadt Oldenburg und der Stadt Delmenhorst im Gemeindegebiet aus-
gebracht. Schwerpunkträume der Klärschlammausbringung sind nur schwer festzulegen. 
Die Gesamtfläche der Klärschlammausbringung beläuft sich auf  ca.  360 ha. Dabei ent-

fallen  ca.  100 ha auf Klärschlämme der Stadt Bremen,  ca.  150 ha auf Klärschlämme der 

Stadt Oldenburg,  ca.  10 ha auf Klärschlämine der Stadt Delmenhorst und  ca.  100 ha 
auf die gemeindeeigene Klärschlammausbringung (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER OL-
DENBURG, SIEMER 1994, mdl.). 

Altablagerungen  
Die formale Erstbewertung des Altlastenprogrammes der Landes Niedersachsen weist 
für das Gemeindegebiet insgesamt zehn Altablagerungen aus. Einer Bewertung der Alt-
ablagerungen wurden Kriterien wie Abfallart, -menge, Grundwasserlage und Boden-
durchlässigkeit, Lage zu Wasser- und anderen Schutzgebieten und die Lage zu Bebau-
ungsgebieten zugrunde gelegt. Das Gefährdungspotential einer Altablagerung wird durch 
eine Bewertungszahl dargestellt, die maximal 100 Punkte betragen kann. 

Sieben der Altablagerungen im Gemeindegebiet sind ehemalige Hausmüllablagerungen. 
Diese befinden sich südwestlich Munderloh am "Possenweg", nordöstlich Kirchhatten im 
Bereich "Korte Heide" / "Buschhagen", im Kleinen Nutteler Moor östlich vom "Nutteler 
Moorweg", in Sandtange an der BAB 28 zwischen "Grenzweg" und "Wietingsweg", 
nordöstlich "Auf dem Sande" im Bereich "Swienkuhlenweg" / "Kuhlendamm", in 
Schmede östlich der Kreuzung "Bookholtweg" / "Kuhlendamm" und entlang der Bun-
desbahnstrecke Oldenburg-Osnabrück im Bereich südlich des "Paterweg". 

Ablagerungen von Bohrschlämmen liegen im Streeker Moor am "Grenzweg" und am 
östlichen Rand der Osenberge im Bereich  "Hatter  Weg" / "Sandweg". 

56   landschaftsplan Hatten 

 

AG Landschaftsökologie 
und Umwettplanung  

 



Landschaftsökologie 
und Umweltplanung AG  

2 Bestandsaufnahme und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft - 
sowie der voraussichtlichen Änderungen 

Desweiteren befindet sich eine Ablagerung von Fettabfällen am "Sprungweg" westlich 
der Bahnlinie (NIEDERSÄCHSISCHES AMT FÜR WASSER UND ABFALL 1991). 
Von allen im Gemeindegebiet im Rahmen der formalen Erstbewertung untersuchten Alt-
ablagerungen lag nur für die Ablagerungen an der Bundesbahnlinie der "begründete Ver-
dacht" auf Grundwasser- oder Bodenkontamination vor. Der Landkreis Oldenburg hat 
diesbezüglich eine Gefahrenabschätzung erstellen lassen. Für alle anderen Altablagerun-
gen besteht z.Z. noch kein akuter Handlungsbedarf (LANDKREIS OLDENBURG, DOHLE-
MEYER 1995, mdl.). 
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am "Sprungweg" westlich 
der Bahnlinie 

3.000 Fettabfälle nicht rekultiviert, Wildwuchs,  Urn-  
schlagstation der Bundesbahn 

47 

entlang der Bundesbahn- 
strecke Oldenburg- 
Osnabrück im Bereich 
südlich des "Paterweg" 

44.000 Hausmüll rekultiviert, stillgelegte Fläche 
S. 

. . 

, 

66 

in Schmede östlich der 
Kreuzung "Bookholtweg" I 
"Kuhlendamm" 

27.000 Hausmüll 
• 

rekultiviert, mit Birken und Brom- 
beeren bewachsen 

44 

nordöstlich "Auf dem San- 
de" im Bereich "Swien-
kuhlenweg" / "Kuhlen- 
damm" 

20.000 Hausmüll rekultiviert 

. 

45 

in Sandtange an der BAB 
28 zwischen "Grenzweg" 
und "Wietingsweg" 

5.000 Hausmüll nicht rekultiviert, BAB-Parkplatz 37 

im Kleinen Nutteler Moor 
östlich vom "Nutteler 
Moorweg" 

1.500 Hausmüll rekultiviert, landw. Nutzung 40 

nordöstlich Kirchhatten im 
Bereich "Korte Heide" / 
"Buschhagen" , 

17.500 Hausmüll rekultiviert 45 

südwestlich Munderloh 
am "Possenweg" 

10.000 Hausmüll rekultiviert, landw. Nutzung 41 

im Streeker Moor am 
"Grenzweg" 

3.800 Bohr- 
schlämme, 
verunreinigt 

rekultiviert, Weideland 33 

am östlichen Rand der 
Osenberge im Bereich 
"Hatter  Weg" / "Sand- 
weg". 

3.800 Bohr- 
schlämme,  
verunreinigt 

rekultiviert, landw. Nutzung 41 

Tab. 3: Altablagerungen im Gemeindegebiet Hatten 

Verschlämmuna I Verdichtuna  
Eine Einschränkung von Bodenfunktionen als Folge von Strukturschäden tritt vor allem 
dann auf, wenn Art und Intensität der Nutzung nicht-das Gefährdungspotential des je-
weiligen Standorts berücksichtigt. 

Ursache für Strukturschäden ist in der Regel die mechanische Belastung durch Befahren 
mit schwerem Gerät oder die Bodenbearbeitung bei zu hoher Bodenfeuchte. Mechani-
sche Belastungen beeinträchtigen die Lebensraumfunktionen landwirtschaftlicher Böden 
nachhaltiger als stoffliche Belastungen mit Ausnahme irreversibler Schädigungen durch 
Schwermetalle (SRU 1987). Die Gefügestabilität wird verändert, wodurch der Wasser-
und Lufthaushalt des Bodens in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Folge ist eine Beein-
trächtigung der Bodenfunktionen. Im Gegensatz zu den im Gemeindegebiet weit verbrei-
teten Sandböden, die durch ihr Einzelkorngefüge mechanisch hoch belastbar sind, sind 
Böden mit höheren Humus-, Schluff- und Feinsandanteilen, wie sie im Geestbereich zwi-
schen Kirchhatten und Dindstede vorkommen, in hohem Maß durch Bodenverdichtung 
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gefährdet. Die geringe Gefügestabilität dieser Böden kann bei Starkregen bzw. hoher 
Bodenfeuchte darüber hinaus zur Verschlämmung führen. Die Schäden, die durch Ver-
dichtung und Verschlämmung entstehen, werden oft unterschätzt. Sie sind nur bedingt 
durch bodenlockernde oder strukturverbessernde Maßnahmen wieder zu beheben. 
Plaggeneschböden besitzen im allgemeinen eine bessere Gefügestabilität. Ein Befahren 
mit zu schwerem Gerät kann aber auch hier zur Verfestigung und folgender Vernässung 
führen. 

2.2.3.1.2 Wichtige Bereiche 

Die im Landschaftsrahmenplan für, das Schutzgut "Boden" ausgewiesenen wichtigen 
Bereiche wurden nachrichtlich übernommen und werden im folgenden kurz'dargestellt 
(s. Karte 4). 

Huder und Oldenburger Moore  
Ein wichtiger Bereich verläuft von der nördlichen Gemeindegrenze entlang der  Hatter  
Landstraße bis Kirchhatten. Ein weiterer Bereich ist westlich Munderloh zu finden; 
zieht sich kleinflächig in nordöstlicher Richtung zur A 28. In beiden Fallen handelt es 
sich um Gleye, Anmoorgleye und z.T. entwässerte Niedermoorböden. 

ösenberge  
Alle bewaldeten Flächen der Osenberge werden im Landschaftsrahmenplan als wichti-
ge Bereiche eingeschätzt. Ausgenommen sind landwirtschaftlich genutzte Flächen in 
Randlagen der Osenberge und die Siedlungsflächen der Ortslage Sandkrug. Prägende 
Bodentypen sind Podsole und Ranker. 

Astruner und Dötlinger Huntetal  
Die gesamte Fläche dieser beiden Landschaftseinheiten gilt als wichtiger Bereich. Es 
stehen dort Sandböden an, die in feuchteren Bereichen der Hunte als Auengleye, An-
moorgleye, in Flußnähe als Auenböden ausgeprägt sind. Podsole und Braunerdepodsole 
sind an den angrenzenden, trockenen Bereichen zu den Osenbergen zu finden. 

Kirchhattener Geest  
Mit Ausnahme der Ortslagen Kirchhatten und Sandhatten und mehrerer kleiner Berei-
che, die hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt werden, gilt die gesamte Fläche die-
ser Landschaftseinheit als wichtiger Bereich. Weiträumig ausgeprägte Bodentypen sind 
auf sandigem Untergrund Podsole, auf lehmigem Sand Braunerden, die beide in tieferen 
Lagen Vergleyungen aufweisen können. 

Die vorgenannten wichtigen Bereiche wurden im Rahmen der Erarbeitung des Land-
schaftsplanes Hatten z.T. erweitert oder in ihren Abgrenzungen verfeinert. Als wichtige 
Bereiche werden hier vorrangig Standorte ausgewiesen, deren Böden eine lange, nur 
wenig anthropogen gestörte Entwicklung -aufweisen. Wenn nur -eine geringe aktuelle 
Beeinträchtigung vorliegt, sind die Bodenfunktionen in der Regel kaum eingeschränkt. 
Waldböden, die eine lange und kontinuierliche Bestockung aufweisen, sowie unverän-
derte Moore (z.B. Schlatts der Osenberge) besitzen im allgemeinen einen intakten Bo-
denhaushalt. Derartige Standorte sind im Gemeindegebiet selten. Sie stellen aufgrund 
ihrer kaum eingeschränkten Bodenfunktionen einen hohen Wert für den Landschafts-
haushalt dar. 
Ebenfalls als wichtige Bereiche für den Bodenhaushalt werden Standorte ausgewiesen, 
deren Bodenhaushalt zwar eingeschränkt ist (geringe bis mittlere aktuelle Beeinträchti-
gungen), die aber ein hohes bis sehr hohes Biotopentwicklungspotential besitzen. 

58   Landschaftsplan Hatten 

 

AG Landsehaftsäkologie 
und Umweltplanung 

 

 



Standortheschxeibung 
Vergesellschaftung der 

Bodentypen 

132 
Podsole und Ranker Trockene, nährstolfarrne, lockere Sandixiden, 

leicht verwehbar 

023 
Niedermoore, stellenweise An-
moorgleye 

Feuchte bis nasse, meist entwässerte Niedermoor-
böden, verbreitet mit Sand im Untergrund 

kal Wichtiger Bereich, 

Standortiearunzeichnuna der Böden 
(gern. Bodenkundlicher Standortkarin 1990) 

Frische, stellenweise mäßig trockene, 
grundwasserbeeinflußte Sandböden 

Gley-Podsole, in höheren Lagen 
Pods°le und Plaggenesche, 
in tieferen Lagen Gleye 

1 1 1 

114 
Gleye und Anmoorgleye, örtlich 
geringmächtige Moore 

Feuchte bis nesse, grundwasserbeeinflußte 
Sandböden, z.T. lehmig, örtlich moorig 

1 
122 

Pods°le und Podsol-Braunerden, 
in tieferen Lagen Gley-Podsole 

Mäßig trockene, in tieferen Lagen grundwasser-
beeinflußte, nährstoffarme Sandböden, verwehbar 

Feuchte bis nasse, grundwasserbeeinflußte 
214 Sandböden, z..T. lehmig, örtlich moorig 

Trockene, in tieferen Legen grundwasserbeeinfiußte, 
nä'nrstorfarme Sandböden, verwehbar 

Mäßig trockene bis frische, ditlich staunasse, meist 
steinige, lehmige Sa,ndböden mit Lehm im Unter-
grund, örtlich im Unterboden 

Trockene his sehr trockene, nährstoffarme,  

lockers  Sandböden, leicht vervvehbar 

Frische bis feuchte, in tieferen Lagen nasse, grund- 

011 wasserbeeinflußte Sendböden, verbreitet lehmig, 
örtlich anmoorig 

Gleye und Anmoorgleye, örtlich 
geringmächtige Moore 

Podsole und Podsol-Braunerden, 
in tieferen Lagen Gley-Podsole 

Braunerden und Pseudogley-
Braunerden, örtlich Pseudogleye 

Podso!e und Rankal 

Auengleye, in tieferen Lagen An 
moorgleye, in Flußnähe örtlich 
Auenböden 

Frische bis feuchte, entwässerte, mit Sand durch-

serrate  Hoch- und Nieriermoorbötien, meist mit Sand 
im Untergrund 

Sandmischkulturen 

024  

Eschfiächen (nach URP 1995) 

Ow3ellung atri item Deckblatt: 

Wichtiger Bereich nach  LAP  ‚J99-a 

Ge einde  flatten  
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Zu den wichtigen Bereichen zählen weiterhin jüngere, häufig alterseinheitliche Auffor-
stungsflächen, in denen aber schon Kennarten der standorttypischen Wälder aufkom-
men, wie man es z.B. in den Osenbergen oder im Forstgebiet Bookholt beobachten 
kann. Ausgenommen sind Fichtenbestände, da diese auf lange Sicht den Boden versau-

em.  Da sie allerdings zumeist nur kleinflächig innerhalb größerer Waldgebiete liegen, 
wurden sie in der Karte aufgrund des Maßstabes nicht von den lokal wichtigen Berei-
chen abgegrenzt. Ein weiterer Standort mit bedingt eingeschränktem Bodenhaushalt sind 
z.B. Heidestandorte, die trotz nutzungs- bzw. entstehungsbedingter Degradation der 
Böden ein hohes Biotopentwicklungspotential aufweisen. 

Aus kulturhistorischer Sicht erhaltenswerte Böden sind die lt. Niedersächsischem Denk-
malschutzgesetz geschützten und in die Niedersächsische Denkmalkartei aufgenom-
menen Bodendenkmäler. Aufgrund ihrer nur sehr kleinflächigen Ausprägung werden sie 
nicht in der Karte als wichtige Bereiche dargestellt. 
Ebenfalls aus kulturhistorischer Sicht erhaltenswerte Böden sind Plaggenesche. Da diese 
heute i.d.R. intensiv ackerbaulich genutzt werden, sind die Bodenfunktionen größtenteils 
stark eingeschränkt. Sie werden daher nicht als wichtige Bereiche ausgewiesen, son-
dern in der .Bestandskarte "Bodentypen" mit der Zusatzinformation "Eschflächen" ge-
kennzeichnet 

Großflächige Grünlandge biete, deren ganzjährig geschlossene Pflanzendecke prinzipiell 
eine Wenig beeinflußte Bodenbildung zuläßt, werden nicht als wichtige Bereiche darge-
stellt, da turnusmäßige Pflegeumbrüche die Kontinuität einer ungestörten Entwicklung 
unterbinden. 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, daß alle Böden bereits eine Grundbelastung auf-
weisen. Für Waldstandorte gilt, daß unter den heutigen Bedingungen der luftbürtige Ein-
trag in Waldbeständen wesentlich höher ist als im Freiland. Eine Folge ist die zunehmen-
de Versauerung der Waldböden, die zusammen mit der emissionsbedingten Stickstoff-
überdüngung umfangreiche negativ zu bewertende Auswirkungen zur Folge hat. Insbe-
sondere in der unmittelbaren Nähe von vielbefahrenen Straßen ist der Eintrag aus der 
Luft gravierend. Daher gilt für die wichtigen Bereiche grundsätzlich, daß ein 25 m breiter 
Korridor beiderseits der BAB 28 und der BAB 29 nicht ausgewiesen wurde, da es hier zu 
Schadstoffakkumulationen kommen kann, die eine massive Beeinträchtigung des Boden-
haushalts bewirken können. 
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weise der gewässerbegleitende Gehölzsaum oder er besteht aus nicht standortgerechten 
Arten. 

Als natürliche Gewässer 2. Ordnung sind im Geestbereich des Gemeindegebietes die 
Kimmer Bäke, der Wasserzug vom Stiegemeer, der Wasserzug Valernheide, die Dingste-
der Bäke, der Sandhatter Wasserzug (Wasserbreite) und der Hattersand Wasserzug zu 
nennen. 

Die Kimmer Bäke entsteht als Entwässerungsgraben im Nutteler Moor (Gemeinde Döt-
lingen) und besitzt zwei bzw. drei Oberläufe, die sich bei den Siedlungen "Hinter dem 
Hau" bzw. "An der Bäke" zur Kimmer Bäke vereinigen. Sie verläuft in nördliche Richtung 
und verläßt das Gemeindegebiet nordöstlich Dingstede an der BAB 28. Ihr Lauf ist zu-
nächst schwach und ab der Siedlung "Im Hau" stark begradigt. Erst auf der Höhe von 
Steinkimmen bis zur Autobahn weist sie einen natürlicheren, gewundenen Verlauf auf. 
Die Fließgeschwindigkeit liegt zwischen > 0,1m/s bzw. > 0,3 m/s ab Flöhe Dingstede, 
Der Sauerstoffgehalt steigt von 5,2 m im Bereich Nutteler Moor auf Ober 8,0 m 
Höhe Dinist&de' an. pH-Werte liegen zwischen Gewässer besitzt 
eine Tiefe von weniger als einem Meter und weist vom Oberlauf bis zur Autobahn einen 
Übergang von schlammigen zu sandigen, kurz vor der Gemeindegebietsgrenze zu sandig-
kiesigen Sedimenten auf. Die Uferböschung ist im gesamten Verlauf steil und hat bis auf 
ein Teilstück ab Steinkimmen ein Trapeiptofil. Erst nördlich von Steinkimmen ist das 
Profil kastenförmig und Weist Auskolkungeh, unterspülte Ufer und Abbruchkanten (IBL 
1988; NLÖ 1991) auf. 

Für den Oberlauf der Dingsteder Bäke können wegen fehlender Erhebungen kaum Aus-
sagen getroffen werden. Ihr, Verlauf ist nördlich Hespenbusch über weite Strecken durch 
Strukturarmut gekennzeichnet (Trapezprofil). 

Beeinträchtigungen 

Fließgewässer reagieren als ein offenes und sehr komplexes Ökosystem, das auf vielfäl-
tige Weise mit den angrenzenden Flächen in Kontakt steht, grundsätzlich hochempfind-
lich auf Veränderungen. Es können sowohl Änderungen der Wassergüte als auch Verän-
derungen der Fließstrecke oder des Gewässerbetts sowie der Nutzungsstruktur im Ein-
zugsgebiet als Belastungsfaktoren wirksam werden. 

Fließgewässermorohologie und -struktur  
Natürliche, d.h. Vom Menschen unbeeinflußte Gewässerstrecken sind in der Gemeinde 
Hatten nicht mehr vorhanden. Beeinträchtigungen sind im einzelnen durch folgende Fak-
toren gegeben: 

• Laufverkürzung, Uferbefestigung, Begradigung, Nivellierung von Sohlstruktur und 
Ufern, Anreicherung des Sohlsubstrates mit organischem Feinmaterial, Vertiefung der 
Gewässersohle 

• maschinelle-Unterhaltung, z.B. durch Grundräumung mit -Bag-gereinsatz 
• Sohlabstürze, Sohlschwellen, Durchlässe und Stauanlagen (fehlende ökologische 

Durchlässigkeit) 
• intensive Nutzungsart der angrenzenden Bereiche 
• Verockerung / Intensivierung der Entwässerung. 

Die Oberläufe der kleineren Geestfließgewässer Kimmer Bäke und Dingsteder Bäke sind 
geradlinig ausgebaut und naturfern. Ackerflächen grenzen häufig direkt an die Gewässer 
an. Ferner ist die Hunte unterhalb des Barneführer Holzes naturfern ausgebaut und ein-
gedeicht. 
Eine Gefährdung für noch erhaltene wertvolle Lebensraumstrukturen der Fließgewässer 
stellt die maschinelle Gewässerunterhaltung in Form von Grundräumungen durch Bagge- 
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reinsatz dar, die je nach Bedarf von den Unterhaltungsverbänden durchgeführt werden. 
Durch Grundräumungen' kommt es zur Nivellierung der Sohl- und Uferstrukturen mit suk-
zessivem Totalverlust an Grobsedimenten. Die nach der letzten Unterhaltung einsetzen-
'de Sukzession wird mit dem Ausbaggern unterbrochen und eine Wiederbesiedlung von 
spezialisierten Arten mit langjähriger Entwicklungszeit unterbunden. Daher trägt die ma-
sschinelle Gewässerunterhaltung zu einer Aufrechterhaltung bzw. Verschlechterung des 
naturfernen Zustandes der betroffenen Gewässer bei. 

Die Problematik der Sohlerosion der Hunte ist zum einen auf direkte Laufverkürzungen 
durch Flußschleifendurchstiche v.a. im 19. Jahrhundert zurückzuführen. Zum anderen* 
verstärkte sich die Sohlerosion nach Aufgabe der Stauhaltungen für die Hunterieselwiit-
schaft gegen Mitte dieses Jahrhunderts. Besonders im Dötlinger Huntetal ist eine Eintie-
fung der Gewässersohle der Hunte von bis Zu 2 m nachgewiesen. Die Eintiefung der 
Hunte im Dötlinger Huntetal dauert unvermindert an. Zur Lösung der Erosionsfroblema-
tik der Hunte sind verschiedene Sanierungskonzepte entwickelt worden oder in Bearbei-
tung (GARBRECHT 1987, StAWA 1991;*NLÖ 1993). Die Eintiefting hat sowohl Einfluß 
auf Grundwasserstände der angrenzenden Flächen der Aue als auch auf die ,Häufigkeit 
und Intensität von Überflutungen. Sie zieht damit eine Veränderung der Standort- und*.. 
LebenSraumverhältnisse nach sich und hat teilweise eine veränderte, intensivere  land--
wirtschaftlichen Nutzung der Talauen ermöglicht :- 
Für zahlreiche rheotypische Organismen ohne flugfähige Stadien sind die im GeMindege-
biet auftretenden Fließgewässer nur noch bedingt (wieder)besiedelbar. Ursächlich, sind 
vor allem zahlreiche Wehre, Staustufen und Sohlabstürze, die für diese Tierarten nicht 
zu überwinden sind. $o weist etwa die Kimmer Bäke von der ,Straßenbrücke westlich 
Nuttel bis auf Höhe Steinkimmen vier Sohlabstürze und neun Absturztreppen auf (NLÖ 
1991). 

Gewässergüte  
Im Gewässergütebericht des STAWA  BRAKE  (1994), der auf Untersuchungen der Jahre 
1991 bis 1993 basiert, wird die Einteilung der Fließgewässer in sog. "Gewässergüte-
klassen" veröffentlicht, der chemisch-physikalische und biologische Untersuchungen 
(Makrobenthos) dieser Fließgewässer voranging. Belastungen der Wassergüte resultieren 
maßgeblich aus: 

• dem Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln durch Oberflächenab- 
schwemmung oder durch die Bodenpassage, maßgeblich von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen 

• dem Eintrag von Nähr- und Schadstoffen aus punktförmigen Einleitungen wie z.B. 
Kläranlagen 

• der Entwässerung bebauter Gebiete 
• der Stauhaltung bzw. der Sohlverschlammung durch Überdimensionierung der Ge-

wässerprofile 

Entsprechend der Auswirkungen der Belastung werden die Gewässer nach folgenden 
Güteklassen (GK) eingeteilt: 
GK I-II: 
GK II: 
GK 
GK Ill: 
GK 
GK IV:  

gering belastet 
mäßig belastet 
kritisch belastet 
stark verschmutzt 
sehr stark verschmutzt 
übermäßig verschmutzt 

Die Untersuchung der Geestgewässer beschränkt sich im Gemeindegebiet auf Hunte, 
Kimmer Bäke und Dingsteder Bäke. Die Hunte besitzt in ihrem Verlauf entlang des Ge-
meindegebietes die GK  II  und stellt einen wertvollen Fließgewässerlebensraum dar. Die 
Kimmer Bäke ist im Gemeindegebiet über ihre gesamte Strecke im Gemeindegebiet 
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